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Vorbemerkung 

Zwecks Übersichtlichkeit sollen die Anweisungen an die Grundbuchämter künftig möglichst in einem 

Dokument enthalten sein. Ziel ist dabei nicht eine umfassende Aufarbeitung sämtlicher Themen, son-

dern Regelungen zu treffen, wo sie nötig sind.  

Bereits bestehende Kreisschreiben, Weisungen und dergleichen werden soweit wie möglich in das 

vorliegende Dokument integriert. Mittelfristig sollen auch jene Kreisschreiben und Weisungen inte-

griert werden, auf welche derzeit noch mittels Link verwiesen wird. Diese bereits bestehenden An-

ordnungen können vereinzelt überholte Aussagen bzw. überholte Verweisungen auf gesetzliche 

Grundlagen enthalten.  
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1. Geschäftsverkehr mit dem Grundbuchamt 

 Herausgabe von Belegen  

Herausgegeben wird nur der Rechtsgrundausweis samt den dazugehörenden Beilagen (vgl. Art. 2 

lit. g GBV). Die Anmeldung ist als separates Dokument einzureichen, da sie vom Grundbuchamt 

dauernd aufzubewahren ist. Die Verbindung der Anmeldung mit dem Rechtsgrundausweis schliesst 

eine allfällige Herausgabe des entsprechenden Belegs aus. Es werden folgende Fälle unterschieden: 

1.1.1 Bei Abweisung (Art. 87 GBV) 

Sämtliche originalen Belege verbleiben beim Grundbuchamt bis die Beschwerdefrist unbenützt abge-

laufen oder eine erhobene Beschwerde rechtskräftig erledigt ist. Nach Eintritt der Rechtskraft der Ab-

weisungsverfügung ist der Rechtsgrundausweis zeitnah und ohne Anfertigung einer beglaubigten 

Kopie für die Grundbuchakten herauszugeben. Nur die Anmeldung ist vom Grundbuchamt dauernd 

aufzubewahren. Befindet sich in einem Geschäft, das abgewiesen werden soll, ein Schuldbrief, so 

wird dieser an den Anmelder zurückgeschickt, ausser es ist mit einer erneuten Anmeldung des Ge-

schäfts zu rechnen. 

Belege sind einzig vorgängig herauszugeben, wenn ein Beschwerdeverzicht von sämtlichen im 

Sinne von Art. 956a ZGB Beschwerdeberechtigten vorliegt. Entsprechende Vollmachten sind beizu-

bringen und zusammen mit dem Beschwerdeverzicht dauernd beim Grundbuchamt aufzubewahren 

bzw. können in Form einer Ermächtigung in der öffentlichen Urkunde enthalten sein. 

Haben die Belege darüber hinaus in weiteren laufenden Verfahren eine Beweisfunktion (z.B. Diszipli-

narverfahren gemäss § 39 BeurG), so verbleiben sie solange beim Grundbuchamt, bis auch diese 

Verfahren rechtskräftig erledigt sind. 

1.1.2 Bei Rückzug (Art. 47 GBV) 

Eine Anmeldung kann nur mit Zustimmung der begünstigten Personen zurückgezogen werden. Bei 

Vertretung sind entsprechende Vollmachten für den Rückzug beizulegen. Das Grundbuchamt gibt 

den Rechtsgrundausweis ohne Anfertigung einer beglaubigten Kopie heraus und bewahrt nur die An-

meldung sowie das Rückzugsschreiben dauernd auf. 

1.2 Geschäftsverkehr zwischen amtlicher Vermessung und Grundbuchamt  

1.2.1 Grenzänderungen 

Bei Grenzänderungen von Liegenschaften oder flächenmässig ausgeschiedenen selbständigen und 

dauernden Rechten (Baurechte und Quellenrechte), wenden sich die Parteien oder die von ihnen be-

auftragte Urkundsperson an den örtlich zuständigen Nachführungsgeometer. Dieser erstellt die Mu-

tationsurkunde (Mutationstabelle und Mutationsplan) und sendet sie der beauftragten Urkundsper-

son. Kopien oder Duplikate der Mutationsurkunde sind zu kennzeichnen. Zur Information erhält das 

örtlich zuständige Grundbuchamt gleichzeitig über die AVGBS die Daten als XML-Datei und die Mu-

tationsurkunde als PDF-Datei. 

Erfolgt die Teilung eines Grundstückes durch eine Projektmutation mit aufgeschobener Vermarkung, 

so ist dies durch den Nachführungsgeometer im Sinne von Art. 126 Abs. 1 GBV in der Mutationsta-

belle auf der Mutationsurkunde festzuhalten. Die beauftragte Urkundsperson meldet den Sachverhalt 

«Projektmutation» zur Anmerkung bei den betroffenen Grundstücken an. 

Die Begründung von selbständigen und dauernden Rechten mit Eröffnung eines Hauptbuchblattes 

(Baurechte und Quellenrechte) erfordert immer eine Mutationsurkunde, auch wenn das ganze 

Grundstück damit belastet wird. Soll ein als selbständiges und dauerndes Recht ausgestaltetes Bau-
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recht nicht als Grundstück aufgenommen werden, ist eine Mutationsurkunde dennoch empfehlens-

wert, da diese bei einer allfälligen späteren Aufnahme als Grundstück zwingend beizubringen ist. Da-

mit lässt sich zudem vermeiden, dass im Rahmen einer allfälligen späteren Vermessung des 

Baurechts Differenzen hinsichtlich Fläche und Definition des Baurechts entstehen. 

Die Mutationsurkunde muss vom Grundeigentümer respektive den beteiligten Parteien und dem 

Nachführungsgeometer sowie der Urkundsperson unterzeichnet werden. Sie ist mit dem Rechts-

grundausweis dem Grundbuchamt einzureichen. 

Löschungen von selbständigen und dauernden Rechten, welche in die amtliche Vermessung aufge-

nommen wurden, bedürfen einer Mutationsurkunde. 

1.2.2 Meldepflicht der Grundbuchämter 

Sobald eine Mutationsurkunde zum grundbuchlichen Vollzug angemeldet ist, teilt das Grundbuchamt 

dem Nachführungsgeometer den Eintrag im Tagebuch mittels Vollzugsmeldung der AVGBS mit. Da-

mit können unnötige Mahnungen ausstehender Mutationsurkunden vermieden werden. 

Via das elektronische Meldesystem bzw. den GERES Message Viewer (GMV) erfolgt eine Mitteilung 

an den Nachführungsgeometer über jede Änderung bezüglich des Grundeigentums an Liegenschaf-

ten und selbständigen und dauernden Rechten, soweit diese Teil der amtlichen Vermessung sind 

(Eigentumsänderungen, Namens- und Firmaänderungen usw.).  

Das Grundbuchamt teilt dem Nachführungsgeometer den rechtsgültigen Eintrag im Hauptbuch mit-

tels Vollzugsmeldung der AVGBS mit.  

Bei rechtskräftigen Abweisungen durch das Grundbuchamt wird dem Nachführungsgeometer mittels 

Vollzugsmeldung der AVGBS der Grund für die Abweisung mitgeteilt. Diese Vollzugsmeldung dient 

lediglich als Information für den Nachführungsgeometer und bewirkt nicht die Annullation der Mutati-

onsurkunde. Der Nachführungsgeometer schliesst die Mutationsurkunde erneut in das Mahnwesen 

ein. 

Verlegungen und Löschungen von Wegrechten, welche in den Plänen für das Grundbuch einge-

zeichnet sind, sind vom Grundbuchamt dem Nachführungsgeometer per E-Mail zu melden. 

Bei Landumlegungen oder Bodenverbesserungen orientiert das Grundbuchamt, nach dem Vollzug 

der Anmerkung, den Nachführungsgeometer per E-Mail über das Umlegungs- oder Beizugsgebiet. 

1.2.3 Meldepflicht der Nachführungsgeometer 

Nach der Vermarkung der Projektmutation mit aufgeschobener Vermarkung teilt der Nachführungs-

geometer dem Grundbuchamt mit, dass die Anmerkung «Projektmutation» gelöscht werden kann 

oder mit dem Vollzug einer Korrekturmutation zu löschen ist. 

1.2.4 Definitiver Eintrag im Plan für das Grundbuch 

Der Nachführungsgeometer nimmt aufgrund der Bescheinigung des rechtsgültigen Eintrags im 

Hauptbuch (Vollzugsmeldung AVGBS) des Grundbuchamtes die Nachführung im Plan für das 

Grundbuch vor. 

1.2.5 Mahnung und Annullierung von Mutationsurkunden 

Die Kontrolle der Mutationsurkunden mit Einschluss des Mahnwesens ist vom Nachführungsgeome-

ter zu führen. 

Mutationsurkunden, welche nicht innert einem halben Jahr nach ihrer Ausstellung zum grundbuchli-

chen Vollzug angemeldet werden, können vom Nachführungsgeometer, gestützt auf die vorliegende 

Weisung, nach vorgängiger Mahnung annulliert werden. 
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Der Nachführungsgeometer kann nach Ablauf von sechs Monaten und muss spätestens nach einem 

Jahr seit Ausstellung der Mutationsurkunde den Auftraggeber der Mutation mahnen (Muster Mahn-

schreiben siehe Anhang 1). Der Urkundsperson ist eine Kopie der Mahnung zuzustellen. 

Dabei ist 

• eine Nachfrist zur Einreichung der Mutationsurkunde anzusetzen; 

• der Auftraggeber aufzufordern, ein allfälliges schriftliches Fristerstreckungsgesuch mit Antrag 

und Begründung innert gleicher Frist einzureichen; 

• dem Auftraggeber anzudrohen, dass bei unbenutztem Ablauf der Frist die ausstehende Mutati-

onsurkunde annulliert, in den Plänen der dem Grundbucheintrag entsprechende Zustand wie-

der eingetragen und die Vermarkung entsprechend rekonstruiert wird; 

• hinzuweisen, dass die Kosten für die Annullierung der Mutationsurkunde und die Rekonstruk-

tion vom Auftraggeber der Mutationsurkunde zu tragen sind. 

Wird die ausstehende Mutationsurkunde trotz Mahnung und ohne Fristerstreckung innert der ange-

setzten Frist nicht zum grundbuchlichen Vollzug angemeldet, ist diese vom Nachführungsgeometer 

zu annullieren (Muster Annullierungsverfügung bezüglich Mutationsurkunden siehe Anhang 2). Die 

kostenpflichtige Annullierung ist dem Auftraggeber der Mutationsurkunde mittels Verfügung des 

Nachführungsgeometers zu eröffnen. Der Urkundsperson und dem Grundbuchamt ist eine Kopie der 

Verfügung zuzustellen. Auf Ersuchen stellt die Abteilung Register und Personenstand, Rechtsdienst, 

die Rechtskraftbescheinigung aus. Das Grundbuchamt erhält eine Kopie der Rechtskraftbescheini-

gung. Nach Rechtskraft dieser Verfügung ist in den Plänen der dem Grundbucheintrag entspre-

chende Zustand wiederherzustellen. Auf Seiten Grundbuchamt wird das Geometergeschäft manuell 

rückmutiert. 

1.2.6 Nummerierung 

Die E-GRID ist jedem Grundstück zuzuordnen. Die E-GRID wird für die Liegenschaften sowie für die 

selbständigen und dauernden Rechte, soweit diese flächenmässig ausgeschieden werden können, 

durch den Nachführungsgeometer erstellt und vergeben. Für die restlichen Grundstücke wird sie 

durch das Grundbuchamt erstellt und vergeben. 

Die AVGBS lässt Grundstücksnummern mit maximal einer Indexstufe zu (z.B. 876.1). Bei der Num-

mernvergabe von selbständigen und dauernden Rechten, welche zusammen mit einer Mutationsur-

kunde dem Grundbuchamt zur Eintragung angemeldet werden, sind nur einfache Grundstücksnum-

mern (also ohne Index, z.B. 876) oder Grundstücknummern mit maximal einer Indexstufe erlaubt 

(z.B. 876.1). 

1.2.7 Kosten 

Der Nachführungsgeometer, das Vermessungsamt und das Grundbuchamt unterstützen sich im 

Rahmen des gesetzlichen Auftrages gegenseitig. Auskünfte zwischen dem Grundbuchamt, dem Ver-

messungsamt und den Nachführungsgeometern erfolgen kostenlos. 

1.2.8 Planwerke 

Alle Pläne und Akten sind geordnet und sicher aufzubewahren. Die Auflagepläne der genehmigten 

Vermessungswerke sowie die Mutationsurkunden sind grundsätzlich im Grundbuchamt aufzubewah-

ren. Die Nachführungsgeometer haben Zugriff auf die Mutationsurkunden. Die Pläne für das Grund-

buch und alle weiteren Akten verbleiben beim Nachführungsgeometer. 
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1.3 Bestätigung des Eingangs der Grundpfandverträge zuhanden der Hypothekargläubi-
ger (Interimszeugnis) 

Dem Hypothekarinstitut bzw. dem Pfandgläubiger ist auf Verlangen eine Bescheinigung darüber aus-

zustellen, dass der Grundpfandvertrag zur Anmeldung gebracht und unter dem Eingangsdatum ins 

Tagebuch eingeschrieben ist. Dabei bleibt die Bereinigung des Tagebuches vorbehalten.  

2. Eigentum 

 Eintragung des Erbganges  

Erben werden nur gestützt auf die in Art. 65 Abs. 1 lit. a GBV genannte Erbbescheinigung oder ge-

stützt auf ein richterliches Urteil gemäss Art. 65 Abs. 1 lit. e GBV im Grundbuch eingetragen. Auch 

wenn die Parteien dem Grundbuchamt nebst einem dieser beiden Dokumente weitere Unterlagen 

einreichen (z.B. eine aussergerichtliche Einigung zwischen dem Universalerben und den übergange-

nen Pflichtteilserben über die gemeinsame Erbenstellung), können im Grundbuch gleichwohl nur 

jene Personen als Erben eingetragen werden, die in der Erbbescheinigung resp. dem Gerichtsurteil 

als Erben anerkannt sind. Eine Anmeldung, die gestützt auf andere Dokumente noch die Eintragung 

zusätzlicher Personen als Erben im Grundbuch verlangt, ist abzuweisen. 

In Art. 65 Abs. 1 lit. a GBV sind zusätzliche Dokumente neben der Erbbescheinigung bei der Anmel-

dung eines Erbganges nicht vorgesehen. Die Erbbescheinigung mit der darin enthaltenen vorläufigen 

Auslegung über die Erbberechtigung ist für das Grundbuchamt verbindlich (vgl. Martin Karrer, in Bas-

ler Kommentar zum ZGB, N 46 zu Art. 559 ZGB); das Grundbuchamt hat grundsätzlich keine eigene 

Auslegung über die Erbberechtigung in einer bestimmten Erbschaftssache vorzunehmen. Im Grund-

buch darf das Grundbuchamt nur das vollziehen, was sich aus der Erbbescheinigung selbst zweifels-

frei ergibt. Bei offensichtlicher Fehlerhaftigkeit der Erbbescheinigung kann es die entsprechende 

Grundbuchanmeldung abweisen. Es darf jedoch nichts anderes im Grundbuch eintragen, als es der 

Erbbescheinigung entnehmen kann. Wollen die Parteien andere Personen als die in der Erbbeschei-

nigung genannten Erben im Grundbuch eintragen lassen, haben sie entweder die Erbbescheinigung 

durch die ausstellende Behörde neu abfassen zu lassen oder ein Gerichtsurteil vorzulegen, das die 

Erbberechtigung der weiteren einzutragenden Personen anerkennt. 

 Dereliktion und Aneignung von Grundstücken 

Für die Dereliktion steht das Formular "Verzichtserklärung" zur Verfügung. 

 Änderung von Stockwerkeigentum 

Als Stockwerkeigentumsänderungen können nur Änderungen mit dinglicher Wirkung oder solche, die 

grundbuchrelevant sind (z.B. Änderung Anzahl Zimmer), angemeldet werden. 

Stockwerkeigentumsänderungen mit rein obligatorischer Wirkung und ohne Grundbuchrelevanz sind 

demzufolge lediglich als Reglementsänderung eintragbar, auch wenn damit der Begründungsbeleg 

geändert wird. 

Dasselbe gilt allgemein für nur obligatorisch wirkende Änderungen von Grundbucheintragungen, bei-

spielsweise bei Dienstbarkeiten oder Kaufverträgen. 

https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dvi/dokumente/arp/grundbuch/praxishilfen/formulare/formular-verzichtserklaerung.pdf


 

 
 
 
 

 12 von 30 
 

 
 
 
 

3. Dienstbarkeiten und Grundlasten 

 Anforderungen an Dienstbarkeitspläne im Sinne von Art. 732 Abs. 2 ZGB 

 Auszug des Planes für das Grundbuch 

Die Grundbuchämter akzeptieren folgende Pläne als Auszug des Planes für das Grundbuch im 

Sinne von Art. 732 Abs. 2 ZGB (vgl. auch BGE 138 III 742), wobei die Kopie einer Kopie nicht zuläs-

sig ist: 

a) Katasterplankopie und Orientierungskopie des Nachführungsgeometers 

Sowohl die Katasterplankopie (mit Beglaubigung; siehe Anhang 3) als auch die Orientierungskopie 

(ohne Beglaubigung; siehe Anhang 4) werden vom Nachführungsgeometer erstellt und können in al-

len Fällen als Dienstbarkeitspläne verwendet werden. 

b) Mutationsplan, bei gleichzeitiger Anmeldung einer Grenzmutation und einer Dienst-
barkeit 

Erfolgt eine Dienstbarkeitserrichtung in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Grenzmutation und 

wird beides gleichzeitig angemeldet, so kann die Dienstbarkeit als Alternative zu einer Katasterplan-

kopie oder Orientierungskopie gemäss Ziffer 3.1.1.a) auch auf einer Farbkopie des originalen Mutati-

onsplans eingezeichnet werden. Die Farbkopie hat 1:1 mit dem originalen Mutationsplan übereinzu-

stimmen und darf insbesondere keinen Verzug aufweisen. 

c) Ausdruck aus dem Geoportal (Publikationsportal) 

Der Ausdruck (AGIS-Plan; siehe Anhang 5) wird aus dem Geoportal des Kantons Aargau erstellt 

(Massstab 1:500 oder 1:1000). Der Zugang zum Geoportal erfolgt über folgende Links: 

www.ag.ch/geoportal 

oder 

www.ag.ch/vermessungsamt 

Für den Ausdruck des Plans ist die auf der Homepage des Kantons Aargau aufgeschaltete Weglei-

tung betreffend Dienstbarkeitspläne zu beachten (www.ag.ch/av → Dokumente und Grundlagen→ 

Vermessungsamt).  

Ein gemäss Wegleitung erstellter Ausdruck aus dem Geoportal kann nur als Auszug des Planes für 

das Grundbuch im Sinne von Art. 732 Abs. 2 ZGB verwendet werden, wenn er weder digital noch 

manuell verändert oder bearbeitet worden ist. Dieser Ausdruck darf einzig mit der manuellen, klar er-

kenn- und unterscheidbaren Einzeichnung der Dienstbarkeit ergänzt werden.  

d) Privat erstellter, vom Nachführungsgeometer beglaubigter Plan (z.B. Architektenplan) 

Ein privat erstellter Plan wird akzeptiert, wenn der Nachführungsgeometer Inhalt und Darstellung auf 

Übereinstimmung mit der amtlichen Vermessung überprüft und den Plan beglaubigt hat. Die Darstel-

lung eines privat erstellten Plans richtet sich grundsätzlich nach den Vorschriften für den Plan für das 

Grundbuch. Diesbezüglich wird auf die Produktedeklaration für die Daten aus der amtlichen Vermes-

sung und auf das Portal der amtlichen Vermessung verwiesen (www.cadastre.ch/legende). 

 Generelle Anforderungen an die Pläne 

a) Anforderungen gemäss § 44 BeurV 

"§ 44 Planbeilagen  
1 Planbeilagen, die integrierender Bestandteil einer öffentlichen Urkunde bilden, sind grundsätzlich 

höchstens im Format DIN A3 und auf alterungsbeständigem Papier zu erstellen.  

https://www.ag.ch/de/dvi/grundbuch_vermessung/amtliche_vermessung/nachfuehrungsgeometer/Nachfuehrungsgeometer_1.jsp
https://www.ag.ch/geoportal
http://www.ag.ch/vermessungsamt
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dvi/dokumente/arp/vermessungsamt/20220406-wegleitung-dienstbarkeitsplaene.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dvi/dokumente/arp/vermessungsamt/20220406-wegleitung-dienstbarkeitsplaene.pdf
https://www.ag.ch/de/dvi/grundbuch_vermessung/amtliche_vermessung/rechtliche_grundlagen/Rechtliche_Grundlagen_1.jsp?sectionId=172045&tabId=1
https://www.ag.ch/de/dvi/grundbuch_vermessung/amtliche_vermessung/rechtliche_grundlagen/Rechtliche_Grundlagen_1.jsp?sectionId=172045&tabId=1
https://www.cadastre.ch/de/home/legende.html
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2 Farbliche Einzeichnungen in den Planbeilagen müssen in haltbarer Farbe vorgenommen werden.  

3 Planbeilagen sind zu datieren, zu stempeln und von den Urkundsparteien sowie der Urkundsperson 

zu unterzeichnen." 

 

Hinsichtlich § 44 Abs. 2 BeurV ist zu beachten, dass insbesondere Einzeichnungen mit Leuchtmarker 

nicht zulässig sind. 

b) Weitere Anforderungen 

aa. Ein Dienstbarkeitsplan muss im Zeitpunkt der Grundbuchanmeldung aktuell sein und einen 

gängigen Massstab (1:500 oder 1:1000) aufweisen. 

bb. Auf dem Dienstbarkeitsplan müssen Gemeindenamen, Massstab, Nordrichtung, Grund-

stückgrenzen und Grundstücknummern sowie die Lage der Gebäude deutlich zu erkennen 

sein.  

cc. Wenn eine Dienstbarkeit auf einem Plan mit gängigem Massstab nicht genügend detailliert 

dargestellt werden kann, ist sie auf einem vom Nachführungsgeometer gemäss Ziffer 

3.1.1.a) erstellten oder gemäss Ziffer 3.1.1.d) beglaubigten Plan (Massstab 1:50, 1:100, 

1:200 oder 1:250) massstabsgetreu einzuzeichnen (siehe Anhang 6). 

dd. Sofern das belastete Grundstück im Plan nicht vollständig abgebildet wird, ist die örtliche 

Lage der Dienstbarkeit zusätzlich in der Gesamtansicht des belasteten Grundstücks auf ei-

ner Katasterplankopie/Orientierungskopie des Nachführungsgeometers gemäss Ziffer 

3.1.1.a) oder auf einem Ausdruck aus dem Geoportal (AGIS-Plan) gemäss Ziffer 3.1.1.c) dar-

zustellen, (siehe Anhang 7, Planausschnitt mit Gesamtansicht, wobei für die Gesamtansicht 

auch andere Massstäbe zugelassen sind).  

ee. Der Umfang bzw. das flächenmässige Ausmass der Dienstbarkeit muss sich aus der Um-

schreibung (Wortlaut) des Rechtsgrundausweises und/oder aus dem Plan widerspruchsfrei 

klar ergeben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit hat sich der Dienstbarkeitsplan auf die Da-

ten aus der amtlichen Vermessung und die Einzeichnung der Dienstbarkeit zu beschränken. 

Bei Unklarheiten in Bezug auf die Gestaltung des Dienstbarkeitsplans empfiehlt es sich, das zustän-

dige Grundbuchamt oder den zuständigen Nachführungsgeometer vorgängig zur Dienstbarkeitser-

richtung zu kontaktieren. 

 Vereinigung von Grundstücken zu deren Gunsten Dienstbarkeiten eingetragen sind; 
Bereinigung 

3.2.1 Grundsatz 

Gemäss Art. 974b Abs. 3 ZGB kann die Vereinigung von Grundstücken nur stattfinden, wenn die Ei-

gentümer der belasteten Grundstücke dazu einwilligen oder wenn durch die Vereinigung keine Ver-

grösserung der Belastung eintritt. In sinngemässer Anwendung von Art. 739 ZGB ist nur eine erhebli-

che Mehrbelastung des belasteten Grundstücks zu berücksichtigten (vgl. Botschaft vom 27. Juni 

2007 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Register-Schulbrief und weitere Ände-

rungen im Sachenrecht], BBl 2007 5283 ff., 5335). 

3.2.2 Ausdehnung ohne Zustimmungserfordernis 

Bei gemessenen Dienstbarkeitsrechten oder bei minimalem Flächenzuwachs ist die Zustimmung zur 

Ausdehnung grundsätzlich nicht notwendig, da deren Ausdehnung nicht zu einer Mehrbelastung 

führt. Beispiele von gemessenen (örtlich beschränkten) Dienstbarkeiten: 
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• Näherbaurecht / Grenzbaurecht / Überbaurecht 

• Leitungsrecht, das der Versorgung eines bestimmten Gebäudes dient 

• Quellenrecht mit Angabe von Minutenlitern 

Andere Leitungsdienstbarkeiten und Quellenrechte beispielsweise können hingegen eine Mehrbelas-

tung zur Folge haben.   

3.2.3 Ausdehnung mit Zustimmungserfordernis 

Hat die Rechtsausdehnung eine effektive oder potenzielle Mehrbelastung des belasteten Grundei-

gentümers zur Folge, ist dessen Zustimmung erforderlich. Es ist Sache der Urkundsperson und der 

beteiligten Grundeigentümer, zu entscheiden, in welcher Form die Zustimmung erfolgen soll. 

a) Schriftliche Zustimmung 

Der Belastete stimmt lediglich der formellen Ausdehnung des Rechtes zu. Sollte die (potenzielle) 

Mehrbelastung durch die neuen Gegebenheiten effektiv eintreten, so kann er sich dagegen zur Wehr 

setzen. 

b) Mitwirkung in öffentlicher Urkunde 

Der Belastete stimmt sowohl der formellen als auch der materiellen Ausdehnung des Rechtes zu. 

D.h., die Dienstbarkeit wird abgeändert (Nachtrag zur ursprünglichen Dienstbarkeitsbegründung) 

bzw. an der zuwachsenden Fläche neu begründet. 

Erfolgt eine Dienstbarkeitsänderung und keine Neubegründung ist allenfalls eine Rangregelung er-

forderlich. 

3.2.4 Zustimmung nicht erhältlich 

Sollte der Fall eintreten, in dem die Urkundsperson die Zustimmungen der belasteten Grundeigentü-

mer nicht beibringen kann, so bleibt die Ausübung der Dienstbarkeit auf die bisherige Fläche be-

schränkt, was durch eine Ergänzung des Stichworts mit einem Hinweis auf die Beschränkung zum 

Ausdruck zu bringen und entsprechend anzumelden ist.  

3.3 Stichwortfestlegung 

3.3.1 Grundsatz 

Grundsätzlich stellt das Grundbuchamt auf das angemeldete Stichwort ab. 

3.3.1 Stichwortfestlegung bei Begründung eines Baurechts nach Art. 781 ZGB; vgl. Ent-
scheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau vom 21. Juli 2022 

Der Grundbucheintrag enthält die Bezeichnung des Inhalts der Dienstbarkeit mit einem Stichwort 

(vgl. Art. 98 Abs. 2 lit. c GBV). Gemäss Verwaltungsgericht handelt es sich bei einer Dienstbarkeit, 

deren Inhalt mit dem Stichwort "Baurecht" bezeichnet wird, gestützt auf die Auslegungsordnung nach 

Art. 738 ZGB um ein Baurecht nach Art. 779 ZGB. Bei der Begründung und Anmeldung eines Bau-

rechts nach Art. 781 ZGB muss deshalb der Hinweis auf Art. 781 ZGB sowohl aus dem Rechts-

grundausweis als auch aus der Grundbuchanmeldung (Stichwort) hervorgehen; andernfalls erfolgt 

der Eintrag ohne Zusatz und es gilt gemäss Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts als Baurecht 

nach Art. 779 ZGB.  
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4. Grundpfandrechte 

4.1 Löschung Gläubiger oder Gläubigerin eines Papier-Schuldbriefs oder einer Grund-
pfandverschreibung  

Für die Löschung der Angabe bedarf es einzig einer schriftlichen Erklärung der berechtigten Person. 

Nicht verlangt werden darf, dass gleichzeitig das neue Gläubigerrecht angemeldet oder das Grund-

pfandrecht gelöscht wird. 

Ist das Gläubigerrecht des Gläubigers zur Zeit der Errichtung des Namen-Papierschuldbriefs zu lö-

schen und ist der Gläubiger unbekannt, wird unter Gläubiger "Grundpfandgläubiger unbekannt" er-

fasst. 

4.2 Bankinstitut als Verwalterin privater Grundpfandtitel  

Verwaltet eine Bank im Rahmen eines Verwaltungsdepots Grundpfandtitel und meldet sie dies dem 

Grundbuchamt an, wird die Bank als "Titelverwalterin" eingetragen. Diese Bezeichnung "Titelverwal-

terin" kann nicht mit "Bevollmächtigte Person" gemäss Art. 850 ZGB gleichgesetzt werden, da der 

Bank lediglich die allgemeine Verwaltung von Grundpfandtiteln übertragen wird. Der Bank kommt 

insbesondere trotz der Eintragung als "Titelverwalterin" ohne entsprechende Spezialvollmacht keine 

Befugnis zu Ausstellung von Löschungsbewilligungen für Grundpfandtitel zu, da die Erteilung von Lö-

schungsbewilligungen nicht als übliche Verwaltungshandlung betrachtet werden kann.  

4.3 Zustimmung von Ehegatten bzw. eingetragenen Partnern zu Grundpfandverträgen 
(Art. 169 ZGB bzw. Art. 14 PartG) 

Bei der Anmeldung von Grundpfandverträgen, welche die Familienwohnung belasten (namentlich 

Errichtung und Erhöhung von Grundpfandrechten), ist die Zustimmung des Ehegatten bzw. des ein-

getragenen Partners oder der eingetragenen Partnerin beizubringen, ausgenommen bei gleichzeitig 

angemeldetem Erwerb der Familienwohnung. 

Von der Zustimmung kann abgesehen werden, wenn aus den Anmeldungsbelegen hervorgeht, dass 

es sich beim mit dem Grundpfandrecht zu belastenden Grundstück nicht um die Familienwohnung 

nach Art. 169 ZGB bzw. nicht um die gemeinsame Wohnung nach Art. 14 PartG handelt. Eine dies-

bezügliche Parteierklärung in der öffentlichen Urkunde genügt nicht. Die Feststellung hat durch die 

Urkundsperson (Feststellungsbeurkundung) zu erfolgen, welche im Verbal anzusiedeln ist. 

Beispiel einer notariellen Feststellung im Pfandvertrag: "Die Urkundsperson stellt fest, dass nicht 

über die Wohnung der Familie gemäss Art. 169 ZGB verfügt wird. Die Zustimmung des anderen 

Ehegatten ist deshalb nicht erforderlich." 

Der Klarheit halber wird festgehalten, dass bei der Liquidation einer Erbengemeinschaft keine Zu-

stimmung im Sinne von Art. 169 ZGB nötig ist, da der Teilungsanspruch der Miterben dem Schutz 

der Familienwohnung vorgeht. Dem Ehegatten des an der Familienwohnung berechtigten Erben 

steht in der Erbengemeinschaft kein Mitwirkungsrecht zu, weshalb in der Erbteilung auch der Güter-

stand nicht zu behandeln ist. 

4.4 Pfandrechtszusammenlegungen und -aufteilungen; Zwischenschritte innerhalb einer 

Grundbuchanmeldung und Tagebuchnummer 

Im Rahmen von Pfandrechtszusammenlegungen und -aufteilungen sind nicht zwingend alle Zwi-

schenschritte ausdrücklich anzumelden, sofern sich aus der Anmeldung ergibt, dass sie gewünscht 

sind. Werden beispielsweise ein Namenschuldbrief und ein Inhaberschuldbrief zu einem Register-

Schuldbrief zusammengelegt, ist die Umwandlung des Inhaber-Papierschuldbriefs in einen Namen-

schuldbrief implizit in der Anmeldung enthalten und nicht zwingend ausdrücklich anzumelden.  
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Da es sich um Zwischenschritte handelt, die aus dem Grundbuch nicht zwingend ersichtlich sein 

müssen, um das Endresultat der Zusammenlegung oder Aufteilung eintragen zu können, wird unab-

hängig davon, ob diese explizit angemeldet werden, auf den grundbuchlichen Vollzug derselben ver-

zichtet. Mangels Eintragung der Zwischenschritte im Grundbuch entfällt auch der jeweilige Gebüh-

rentatbestand.  

Diese Regelung kommt nur zur Anwendung, wenn sich die Zwischenschritte aus ein und derselben 

Grundbuchanmeldung ergeben und vom Grundbuchamt unter einer einzigen Tagebuchnummer zu-

sammengefasst werden können. 

4.5 Löschung von Grundpfandrechten; leere Pfandstelle bei Fehlen von nachrangigen 
Pfandrechten 

Bei der Löschung von Grundpfandrechten wird eine Erklärung zur Löschung der Pfandstelle verlangt, 

unabhängig davon, ob nachrangige Pfandrechte bestehen. Wird keine Löschungserklärung beige-

bracht, wird eine abgabepflichtige leere Pfandstelle eingetragen. Anders verhält es sich, wenn auf-

grund der angemeldeten Folgegeschäfte offensichtlich keine leere Pfandstelle gewünscht ist. 

Bei Pfandentlassungen wird auf die Nachfrage bezüglich Löschung der Pfandstelle verzichtet. 

5. Vormerkungen 

 Vormerkung von Kaufsrechten, "überschiessende" Vormerkungsdauer  

Kaufsrechte können laut überwiegender Meinung in Lehre und Rechtsprechung nicht für eine län-

gere Zeitdauer im Grundbuch vorgemerkt werden, als das Recht selbst besteht (es ist also beispiels-

weise nicht zulässig, ein Kaufsrecht bis zum 30.6.2010 einzuräumen, eine Vormerkung aber bis zum 

31.7.2010 vorzusehen). Wird dem Grundbuchamt eine solche "überschiessende" Vormerkungsdauer 

angemeldet, weist es die Anmeldung gemäss Art. 87 Abs. 1 GBV ab. 

Im Weiteren wird darauf hingewiesen, dass der Rechtsgrundausweis für eine Vormerkung die Bedin-

gungen für die Ausübung des vorgemerkten Rechts und allfällige Beschränkungen seiner Dauer ent-

halten muss (vgl. Art. 77 Abs. 1 GBV). Die Nennung der Vormerkungsdauer im Hauptbuch erleichtert 

insbesondere auch die Löschung einer Vormerkung von Amtes wegen, wenn die in der Vormerkung 

angegebene Frist abgelaufen ist (vgl. Art. 976 Ziffer 1 ZGB). 

Beginnt eine Frist bereits ab Vertragsabschluss und nicht erst ab Grundbucheintrag zu laufen, so ist 

dem Grundbuchamt nicht die Dauer der Frist, sondern das Enddatum anzumelden. 

6. Anmerkungen 

 BVG-Anmerkungen (Art. 30e Abs. 2 BVG)  

Die Veräusserungsbeschränkung nach Art. 30e Abs. 2 BVG kann nur beim eigentlichen Wohngrund-

stück angemerkt werden. 

Für andere Grundstücke (z.B. für einen separaten Autoabstellplatz oder Bastelraum) kann gemäss 

einer Mitteilung des Bundesamtes für Sozialversicherung vom 20. Februar 2004 kein WEF-Vorbezug 

getätigt und deshalb auf diesen Grundstücken auch keine BVG-Anmerkung angebracht werden. Ent-

sprechende Anträge auf Anmerkung sind abzuweisen. Für die (Teil-)Abweisungsverfügung ist keine 

Gebühr zu erheben. 

Verfrühte Anmeldungen von BVG-Anmerkungen (Handänderungsvertrag dem Grundbuchamt noch 

nicht eingereicht) sind ins Tagebuch aufzunehmen und abzuweisen. Auf eine Gebühr für die Abwei-

sung ist zu verzichten. 
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Mitteilung eines Wechsels der Vorsorgeeinrichtung: 

Die Mitteilung wird als Anmeldung ins Tagebuch aufgenommen. Im Hauptbuch wird die ursprüngli-

che Anmerkung ergänzt mit dem neuen Datum und der neuen Beleg-Nummer. Für diese Ergänzung 

der ursprünglichen Anmerkung wird keine Gebühr erhoben. 

 Öffentliche Wege und Wegrechte; Begründung, Aufhebung und Verlegung; Verfahren 
und Rechtsgrundausweise 

vgl. Kreisschreiben vom 29.10.2009 betreffend öffentliche Wege und Wegrechte; Begründung, Auf-

hebung und Verlegung; Verfahren und Rechtsgrundausweise 

7. Bemerkungen 

 Schuldrechtliche Nebenvereinbarungen gemäss Art. 846 Abs. 2 ZGB und Art. 106 
Abs. 1 GBV 

Die Aufnahme von schuldrechtlichen Nebenvereinbarungen im Zusammenhang mit Register-Schuld-

briefen im Grundbuch, unter den Bemerkungen zu den Pfandrechten, setzt eine Anmeldung (Willens-

erklärung des Anmelders) voraus. Eine Anmeldung ist nur möglich, wenn die Eintragung der schuld-

rechtlichen Nebenvereinbarungen im Grundbuch auch in der Gläubigererklärung erwähnt ist.  

Auf die Wiedergabe des vollständigen Wortlauts der Nebenvereinbarungen unter den Bemerkungen 

zu den Pfandrechten wird verzichtet. Stattdessen wird auf die Nebenvereinbarungen verwiesen. 

8. Spezialgesetzgebung 

 Grundstückerwerb durch Personen im Ausland 

8.1.1 Erwerb von Grundstücken durch juristische Personen und vermögensfähige Gesell-
schaften ohne juristische Persönlichkeit; Feststellungsurkunden durch Urkundsper-
sonen 

a) Funktion der Feststellungsurkunde 

Gemäss Art. 18 BewG i.V.m. Art. 18 BewV können Grundbuchamt und Handelsregisteramt ein ange-

meldetes Geschäft ohne Verweisung an die Bewilligungsbehörde eintragen, wenn sie die Bewilli-

gungspflicht ohne weiteres ausschliessen können. In der Regel sind dazu gewisse Ermittlungen über 

den massgebenden Sachverhalt notwendig. Da öffentliche Urkunden für durch sie bezeugte Tatsa-

chen vollen Beweis erbringen (Art. 18 Abs. 2 BewV), kann eine Urkundsperson dem Grundbuchamt 

oder dem Handelsregisteramt eine Feststellungsurkunde vorlegen, statt ihm Unterlagen und Akten 

zu unterbreiten. Wenn die Urkundsperson im Rahmen der Geschäftsabwicklung in die massgebli-

chen Unterlagen Einsicht nimmt und ihre Feststellungen in einer öffentlichen Urkunde festhält, kann 

die Behandlung des Rechtsgeschäftes in vielen Fällen erheblich beschleunigt werden. Das Grund-

buchamt oder das Handelsregisteramt können vielfach aufgrund solcher Feststellungsurkunden die 

Bewilligungspflicht ohne weiteres ausschliessen, und es erübrigt sich, weitere Unterlagen einzuholen 

oder die Urkundsparteien an die Bewilligungsbehörde zu verweisen. 

b) Inhalt 

Die Feststellungsurkunde hat einzig Tatsachen zu enthalten, unter Angabe der eingesehenen Doku-

mente. Die rechtliche Würdigung dieser Tatsachen im Hinblick auf eine mögliche Bewilligungspflicht 

wird vom Grundbuchamt oder Handelsregisteramt vorgenommen, nicht von der Urkundsperson. Ur-

kunden einer Urkundsperson mit der Feststellung, es bestehe keine ausländische Beherrschung im 

Sinne von Art. 6 BewG, sind wertlos, da sie keine rechtliche Würdigung zulassen. Dasselbe gilt für 

Feststellungsurkunden, die sich allein auf persönliche Kenntnisse der Verhältnisse stützen. 

https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dvi/dokumente/arp/grundbuch/kreisschreiben/20091029-oeffentlich-wegrechte.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dvi/dokumente/arp/grundbuch/kreisschreiben/20091029-oeffentlich-wegrechte.pdf


 

 
 
 
 

 18 von 30 
 

 
 
 
 

Wie viele Dokumente eingesehen und welche Tatsachen beurkundet werden sollen, hängt vom je-

weils zu behandelnden Geschäft ab. Da die beurkundeten Tatsachen dem Grundbuchamt und dem 

Handelsregisteramt als Grundlage für eine Beurteilung dienen müssen, sind die nötigen Angaben 

über die beteiligten Personen, das Rechtsgeschäft und die Finanzierung zu machen. Bei den Finan-

zierungsverhältnissen können die Bilanzstruktur einer juristischen Person und die Finanzierung des 

konkreten Geschäftes von Bedeutung sein. Die Urkundsperson ist dafür verantwortlich, dass die be-

urkundeten Tatsachen mit den eingesehenen Dokumenten übereinstimmen. 

Aus der Musterurkunde in Anhang 8 ist ersichtlich, welchen Dokumenten die Urkundsperson Infor-

mationen für eine Feststellungsurkunde entnehmen kann. Die Musterurkunde ist sehr umfassend ge-

halten. In der Praxis kann vielfach bereits die Einsichtnahme in bedeutend weniger Dokumente [in 

der Regel mindestens Aktionärsverzeichnis, Bilanz/Erfolgsrechnung, Handelsregisterauszug, Erklä-

rung des Verwaltungsrates (Formular B, Anhang 10)] genügen, um über Beteiligungs- und Finanzie-

rungsverhältnisse die wichtigsten Tatsachen beurkunden zu können. 

Auch im Zusammenhang mit Feststellungsurkunden ist bezüglich EU/EFTA-Bürgerinnen und -Bürger 

mit B-Aufenthaltsbewilligung in Erinnerung zu rufen, dass diese nicht per se als nichtbewilligungs-

pflichtige Personen gelten, sondern nur dann, wenn sie den Nachweis erbringen, dass sie ihren 

rechtmässigen und tatsächlichen Wohnsitz in der Schweiz haben. Dies ist namentlich bei Beteiligun-

gen, die im Gesamtkontext relevant sind, von Bedeutung (z.B. Aktienbesitz von einem Drittel oder 

mehr, aber auch bei Aktionären, die weniger als einen Drittel der Aktien innehaben, wenn z.B. die 

restlichen Aktien sich in breitem Streubesitz befinden).  

c) Anwendungsfälle 

Die Errichtung von Feststellungsurkunden ist vor allem für juristische Personen mit Sitz in der 

Schweiz sinnvoll, sofern relativ einfache Beteiligungs- und Finanzierungsverhältnisse bestehen. Für 

reine Immobiliengesellschaften sind Feststellungsurkunden nur bei klaren Verhältnissen zweckmäs-

sig (z.B. Familiengesellschaft, Ortsansässigkeit, Namenaktien). 

Juristische Personen mit Sitz in der Schweiz und mit sehr komplexen Beteiligungs- und/oder Finan-

zierungsverhältnissen sind in der Regel zur Feststellung der Bewilligungspflicht an die Bewilligungs-

behörde zu verweisen. Dies gilt erst recht, wenn der tatsächliche Zweck der Gesellschaft im Erwerb 

von Grundstücken besteht. 

Sogar ohne Feststellungsurkunde können Geschäfte direkt im Grundbuch oder im Handelsregister 

eingetragen werden, wenn eine Feststellungsverfügung einer Bewilligungsbehörde vorliegt, die nicht 

mehr als ein Jahr alt ist, und die Organe der Gesellschaft unter Kenntnis der Straffolgen gemäss 

BewG bestätigen (Formular A, Anhang 9), dass bezüglich Beteiligung und bezüglich Finanzierung 

keine neuen Verhältnisse vorliegen. Bei reinen Immobiliengesellschaften ist jedoch Zurückhaltung 

angebracht. Insbesondere wenn der Erwerbspreis beim neuen Rechtsgeschäft erheblich höher ist, 

darf vielfach nicht allein auf die alte Feststellungsverfügung und die erwähnte Bescheinigung abge-

stellt werden. 

Ohne Feststellungsurkunde direkt eingetragen werden zudem Personalfürsorgestiftungen gemäss 

BVG von Betrieben und Unternehmen mit Sitz in der Schweiz (falls die zuständige kantonale BVG- 

und Stiftungsaufsicht bestätigt hat, dass es sich um eine BVG-Stiftung handelt), schweizerische Ban-

ken (welche gemäss der FINMA-Bankenliste oder einer Bestätigung der FINMA schweizerisch be-

herrscht sind) oder notorisch schweizerische Unternehmen wie beispielsweise Coop, Migros, Land-

wirtschaftliche Genossenschaften, Raiffeisenkassen. 

Im Übrigen bleibt festzuhalten, dass keine Feststellungsurkunden nötig sind, wenn die ausländische 

Beherrschung feststeht. Hier ist direkt die Bewilligungsbehörde anzugehen. 

 

https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dvi/dokumente/arp/grundbuch/grundstueckerwerb-durch-auslaender/formular-b.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dvi/dokumente/arp/grundbuch/grundstueckerwerb-durch-auslaender/formular-a.pdf
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d) Beurteilung durch Grundbuchamt/Handelsregisteramt 

Die Grundbuchämter und das Handelsregisteramt gehen von den beurkundeten Tatsachen aus und 

würdigen sie im Hinblick auf eine allfällige Bewilligungspflicht im Sinne des BewG. Nebst dem von 

der Urkundsperson beurkundeten Sachverhalt können eigene Kenntnisse des Grundbuchamtes und 

des Handelsregisteramtes massgebend sein. Ergibt sich, dass das angemeldete Rechtsgeschäft of-

fensichtlich nicht bewilligungspflichtig ist, wird es eingetragen. Kann jedoch trotz der Feststellungsur-

kunde die Bewilligungspflicht nicht ohne weiteres ausgeschlossen werden, wird der Anmeldende an 

die Bewilligungsbehörde verwiesen. Die Feststellungsurkunde kann auch der Bewilligungsbehörde 

als Beweismittel dienen und somit die Dauer des Verfahrens verkürzen. 

 Bäuerliches Bodenrecht 

vgl. Kreisschreiben vom 1.7.1994 zum Vollzug des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht 

(BGBB) vom 4. Oktober 1991  

 Strukturverbesserungen 

8.3.1 Zuweisung von Massegrundstücken 

vgl. Kreisschreiben vom 12.7.1937 betreffend Zuweisung von Massegrundstücken 

9. Abgaben und Gebühren 

 Allgemeine Bestimmungen 

9.1.1 Begrenzung der Gebührenhöhe bei gewissen Gebührentatbeständen aufgrund des 
Kostendeckungsprinzips  

Zwecks Einhaltung des Kostendeckungsprinzips gilt bei folgenden Gebührentatbeständen eine maxi-

male Begrenzung: 

• Blattabschluss/Blattneuanlage 

• Namens-/Firmaänderung/Sitzverlegung  

• Nachgangserklärungen 

• Anmerkungen/Vormerkungen (ohne Zugehör) 

Bei der Verarbeitung der vorstehend erwähnten Tatbestände entsteht ein Grundaufwand. Die Erfas-

sung auf weiteren Grundstücken führt zu einem Zusatzaufwand, der aber wesentlich kleiner ist als 

der Grundaufwand. Als Grenze für den Grundaufwand wird aufgrund von Erfahrungswerten die Zahl 

von 30 Grundstücken pro Gebührentatbestand festgelegt. Erfolgt eine Erfassung auf weiteren Grund-

stücken, wird nur noch der Zusatzaufwand verrechnet. Die Begrenzung gilt pro Geschäftsfall (z.B. 

STWE-Begründung mit Reglement = 1 Geschäftsfall; Parzellierung = 1 Geschäftsfall).  

Für die Berechnung der Gebühr bedeutet dies folgendes: Der Grundbetrag von Fr. 40.– ist bei 30 

Grundstücken (d.h. Fr. 1'200.–) begrenzt. Für weitere Grundstücke kommt ein reduzierter Ansatz 

(Fr. 5.–) pro Grundstück zur Anwendung (Bsp. 80 Grundstücke: Fr. 1'200.– [Begrenzung: 30 mal 

Fr. 40.–-] + Fr. 250.– [50 mal Fr. 5.–] = Fr. 1'450.–).  

9.1.2 Gesellschafterwechsel bei einer Kollektiv- und Kommanditgesellschaft (§§ 1, 8 und 11 
GBAG)  

Der Wechsel von Gesellschaftern einer Kollektivgesellschaft oder Kommanditgesellschaft löst keine 

Grundbuchabgaben aus. Da die Kollektiv- und die Kommanditgesellschaft unter ihrer Firma in der 

Eigentümerspalte im Grundbuch eingetragen werden (ohne Angabe der einzelnen Gesellschafter), 

führt ein Wechsel von Gesellschaftern nicht zu einer Mutation im Grundbuch. Für die Erhebung einer 

https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dvi/dokumente/arp/grundbuch/kreisschreiben/19940701-vollzug-bgbb.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dvi/dokumente/arp/grundbuch/kreisschreiben/19940701-vollzug-bgbb.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dvi/dokumente/arp/grundbuch/kreisschreiben/19370712-bodenverbesserung.pdf
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Grundbuchabgabe fehlt es daher an dem gemäss § 1 GBAG für jegliche Abgabenerhebung erforder-

lichen "grundbuchlichen Vorgang". 

9.1.3 Erlass von Abgaben und Gebühren von gemeinnützigen Institutionen (§ 3 GBAG 
und § 2 GBGD)  

Der Regierungsrat kann gemäss § 3 GBAG und § 2 GBGD gemeinnützigen Institutionen auf begrün-

detes Gesuch hin die Abgaben und Gebühren ganz oder teilweise erlassen. Vom Erlass ausgenom-

men sind regelmässig die direkten Auslagen (Porti etc.) sowie Kanzleigebühren des zuständigen 

Grundbuchamtes. Ausserdem wird für rechtskräftige, vorbehaltlos bezahlte Rechnungen grundsätz-

lich kein Erlass gewährt. Die Gesuchstellung hat somit spätestens nach Rechtskraft der Rechnung 

und vor Ablauf der Zahlungsfrist zu erfolgen. Diese Befugnis zum Erlass wurde gemäss § 1 Abs. 1 lit. 

d der Delegationsverordnung auf das Departement Volkswirtschaft und Inneres übertragen. 

Das Departement Volkswirtschaft und Inneres befindet nach pflichtgemässem Ermessen über einen 

Erlass von Grundbuchabgaben und -gebühren. Auch eine gemeinnützige Institution hat grundsätzlich 

keinen Rechtsanspruch auf einen Erlass. Es wird geprüft, ob das konkrete, dem Grundbuchamt zum 

Vollzug unterbreitete Rechtsgeschäft unmittelbar der Verwirklichung des gemeinnützigen Zweckes 

der gemeinnützigen Institution dient, und beurteilt, ob die Institution im Zeitpunkt der Anmeldung der 

Grundbucheintragungen eine gemeinnützige Institution war. 

a) Unmittelbare Zweckverwirklichung 

Bei der Prüfung, ob das Rechtsgeschäft unmittelbar der Verwirklichung des gemeinnützigen Zwe-

ckes dient, wird auf den jeweiligen gemeinnützigen Zweck der Institution, d.h. auf den Zweckartikel in 

der Stiftungsurkunde bzw. der Statuten, abgestellt.  

Die Unmittelbarkeit der Zweckverwirklichung ist grundsätzlich zu bejahen, wenn das Grundstück sel-

ber unmittelbar dem gemeinnützigen Zweck dient. D.h. wenn es diesem Zweck entsprechend auf be-

sondere Weise genutzt wird, also dazu in einer besonderen, engen Beziehung steht, durch seinen 

Bestand als solchen die steuerbefreite Aufgabe erfüllen hilft. Bei einem Grundstückserwerb dürfte 

dies regelmässig der Fall sein, ausser das Grundstück wird nicht im Sinne der Zweckverwirklichung 

genutzt, sondern dient als Kapitalanlage und wird beispielsweise kommerziell vermietet oder ver-

pachtet. 

Dient das Grundstück selber nicht unmittelbar dem gemeinnützigen Zweck, besteht in der Regel 

keine Erlasswürdigkeit. Für die Unmittelbarkeit ist insbesondere nicht ausreichend, wenn der Ertrag 

aus einem Grundstückrechtsgeschäft allgemein dem gemeinnützigen Zweck der gemeinnützigen In-

stitution zugeführt wird. Veräusserungsgeschäfte sind deshalb grundsätzlich nicht erlasswürdig. 

b) Gemeinnützigkeit der Institution 

Eine Abgabenbefreiung kann grundsätzlich einzig Institutionen gewährt werden, die sich als juristi-

sche Personen konstituiert haben. Insbesondere kommen nur gemeinnützige Institutionen des Pri-

vatrechts in den Genuss des Abgabenerlasses (AGVE 1991 S. 493). Gemeinden und deren Ver-

bände fallen nicht unter den Begriff der gemeinnützigen Institution i.S.v. § 3 GBAG. 

Der Begriff der Gemeinnützigkeit wird durch das Steuerrecht geprägt; er unterscheidet sich von der 

Bedeutung des Begriffs im allgemeinen Sprachgebrauch und wird nach der geltenden Praxis des De-

partements Volkswirtschaft und Inneres und des Regierungsrates stets im Sinne der steuerrechtli-

chen Terminologie ausgelegt. Wurde früher kaum zwischen öffentlichen, gemeinnützigen, wohltäti-

gen oder kirchlichen Zwecken unterschieden, findet heute, seit Inkrafttreten von Art. 23 Abs. 1 lit. f 

StHG bzw. des im aargauischen Steuergesetz identisch formulierten § 14 Abs. 1 lit. c am 1. Januar 

2001, eine klarere und eindeutige Trennung insbesondere zwischen öffentlichen und gemeinnützigen 

Zwecken statt. Das kantonale Steueramt führt die entsprechenden Institutionen in zwei Kategorien. 

Da es sich sowohl bei den Grundbuchabgaben und -gebühren als auch den Steuern um öffentliche 
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Abgaben handelt und diese denselben Befreiungsgrund nennen, nämlich die Gemeinnützigkeit der 

betreffenden Institution, kann grundsätzlich auf die rechtliche Beurteilung des kantonalen Steueram-

tes verwiesen werden. Im Unterschied zum Steuerrecht ist im Grundbuchabgabengesetz ein Erlass 

der Abgaben nur dann möglich, wenn ausschliesslich ein gemeinnütziger Zweck verfolgt wird. Das 

Departement Volkswirtschaft und Inneres behält sich vor, eine erneute Überprüfung der Institution im 

Zeitpunkt der Einreichung des Gesuches vorzunehmen. Bestehen Anhaltspunkte, dass die steuer-

amtlichen Organe den Gesuchsteller in diesem Zeitpunkt mit anderer Begründung von der Steuer-

pflicht befreien würden (namentlich Wechsel in der Begründung der Steuerbefreiung von „Gemein-

nützigkeit“ zur „öffentlichen Zweckverfolgung“), kann eine neue Beurteilung verlangt werden. 

Der steuerrechtliche Begriff der Gemeinnützigkeit setzt insbesondere Förderung einer im Interesse 

der Allgemeinheit liegenden Aufgabe, Uneigennützigkeit, Opferbringen und einen offenen Destinatär-

kreis voraus (AGVE 1980 S. 384 f.), ohne aber unter den Begriff des öffentlichen Zwecks zu fallen. 

Gemeinnützig ist grundsätzlich jede von der Allgemeinheit unter dem Aspekt des Gesamtinteresses 

als fördernswert betrachtete Tätigkeit, die aber nicht bloss nützlich oder ideell sein darf. Dabei muss 

die gemeinnützige Tätigkeit unter Ausschluss persönlicher Interessen auf das Wohl Dritter gerichtet 

sein. Eine Institution, die gemeinnützige Zwecke verfolgt, hat in altruistischer Weise für einen aus-

serhalb ihres Interessenkreises liegenden Zweck zu arbeiten und dabei erhebliche personelle oder 

finanzielle Opfer unter gleichzeitigem Verzicht auf eine Gegenleistung zu erbringen. Opfer können 

erbracht werden durch Leistungen aus dem Vermögen oder dem Ertrag eines Vermögens, wie Spen-

den, Legate, Schenkungen, oder durch Verzicht auf Forderungen oder auf die Geltendmachung ei-

nes branchenüblichen Honorars bzw. Lohns. Die Tätigkeit muss einem grundsätzlich unbeschränk-

ten Kreis von Personen zugutekommen (offener Destinatärkreis) und gegenwärtig wie künftig aktiv 

auf den gemeinnützigen Zweck ausgerichtet sein. Ein Rückfall des Vermögens auf die Mitglieder der 

Institution muss ausgeschlossen sein (AGVE 1995 S. 210). 

Dagegen liegen öffentliche Zwecke vor, wenn die Institution ihre Zwecksetzung auf die Erfüllung von 

Aufgaben gerichtet hat, die zugleich auch öffentliche Aufgaben sind oder doch in den staatlichen 

oder kommunalen Aufgabenbereich fallen können. Solche öffentliche Zwecke werden mit der Über-

nahme von Aufgaben auf dem Gebiet des öffentlichen Verkehrs, des Spital- und Schulwesens, von 

Altersheimen usw. erfüllt. Entscheidend ist, ob das Gemeinwesen von einer öffentlichen Aufgabe, zu 

der es gesetzlich verpflichtet ist, entlastet wird (AGVE 1995 S. 211). So wird z.B. gemäss kantona-

lem Pflegegesetz den Gemeinden ein gesetzlicher Auftrag im Bereich Langzeitpflege erteilt. Im Übri-

gen bedingt die öffentliche Zwecksetzung keine Opferwilligkeit. 

9.1.4 Blattanlage (§ 3 GBGD) 

Für die Anlage von neuen Grundbuchblättern ist, soweit die Blattanlage nicht bereits in einer Grund-

buchabgabe enthalten ist (wie etwa bei § 21 GBAG, Parzellierung), pro neu angelegtes Grundbuch-

blatt eine Gebühr von Fr. 40.– zu erheben. 

9.2 Handänderungen 

9.2.1 Kauf- und Werkvertrag (§ 10 Abs. 1 GBAG, vgl. Entscheid des Verwaltungsgerichts 
des Kantons Aargau vom 11.12.2002) 

Bei angemeldeten Kaufverträgen über Bauland hat das Grundbuchamt zur Veranlagung der Grund-

buchabgaben grundsätzlich abzuklären, ob nicht bereits ein Werkvertrag über die Erstellung einer 

Baute auf dem Grundstück geschlossen wurde. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich entspre-

chende Anhaltspunkte im Kaufvertrag finden oder aufgrund der Umstände oder eigener Kenntnisse 

des Grundbuchamtes auf das Vorhandensein eines Werkvertrages geschlossen werden muss. 

https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dvi/dokumente/arp/grundbuch/entscheide/20021211-grundbuchabgaben-kauf-werkpreis.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dvi/dokumente/arp/grundbuch/entscheide/20021211-grundbuchabgaben-kauf-werkpreis.pdf
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Kaufvertrag und Werkvertrag sind für die Erhebung der Grundbuchabgaben zusammenzurechnen, 

wenn die beiden Verträge zusammen ein einheitliches Geschäft bilden und als Ganzes dem Verkauf 

eines schlüsselfertigen Hauses gleichkommen. 

Ob ein einheitliches Geschäft vorliegt, muss anhand des Inhalts der Verträge respektive des sich da-

raus ergebenden Parteiwillens der Vertragspartner beurteilt werden. Nebst der ganzen oder auch nur 

teilweisen rechtlichen oder wirtschaftlichen Identität von Landverkäufer und Werkersteller, und nebst 

dem zeitlich nah beieinander liegenden Abschluss von Kauf- und Werkvertrag, sprechen die folgen-

den Indizien für eine Einheit des Geschäfts (nach Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmoni-

sierten Zürcher Steuergesetz, Zürich 1999, § 230 N.9): 

• der Abschluss des Werkvertrags ist Kaufbedingung; 

• ein Pauschalpreis für Land und Baute ist vereinbart; 

• der Werkvertrag wird zum integrierenden Bestandteil des Kaufvertrags erklärt; 

• der Werkvertrag wird vor dem Kaufvertrag abgeschlossen; 

• im Kaufvertrag wird vereinbart, dass bei Rücktritt vom Werkvertrag eine hohe Konventional-

strafe geschuldet werde; 

• im Kaufvertrag sind Hinweise auf die geplante Überbauung (z.B. in Form von Ausnützungsre-

vers, Durchleitungsrechten, Näher- und Grenzbaurechten) vorhanden; 

• der Antritt wird auf den Zeitpunkt der Bauvollendung hinausgeschoben; 

• im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ist der Bau bereits weit fortgeschritten; 

• bei Vertragsabschluss liegt bereits ein detailliert ausgearbeitetes Projekt vor; 

• der Verkauf schlüsselfertiger Häuser wurde inseriert. 

Die genannten Indizien müssen dabei nicht kumulativ vorliegen. 

Gemäss § 7 GBAG sind die Parteien sowie die Urkundspersonen verpflichtet, dem Grundbuchamt 

die für die Berechnung der Abgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Wir halten aus verfahrens-

ökonomischen Gründen dafür, dass die Urkundspersonen resp. die anmeldenden Parteien bereits 

bei der Grundbuchanmeldung auf abgeschlossene oder in Vorbereitung begriffene Werkverträge hin-

weisen und vorhandene Verträge von sich aus dem Grundbuchamt einreichen. 

Das Grundbuchamt kann aber ungeachtet dessen von den Parteien und den Urkundspersonen im 

Veranlagungsverfahren jederzeit Auskünfte über allfällig abgeschlossene oder in Vorbereitung begrif-

fene Werkverträge, oder Auskünfte zur wirtschaftlichen Verflechtung zwischen Verkäuferschaft und 

Werkersteller, oder andere mit der konkreten Veranlagung in Zusammenhang stehende Auskünfte 

und Unterlagen, einverlangen. In der Regel fordert das Grundbuchamt diese zusätzlichen Auskünfte 

und Unterlagen schriftlich mittels Ergänzungsschreiben ein. Dabei setzt es für die Beibringung der 

Auskünfte und Unterlagen eine angemessene Frist. Werden die verlangten Auskünfte nicht oder nur 

unvollständig erteilt oder angeforderte bestehende Unterlagen nicht eingereicht, würdigt das Grund-

buchamt dieses Verhalten gestützt auf § 23 Abs. 2 VRPG nach freiem Ermessen, was bedeuten 

kann, dass das Grundbuchamt gegebenenfalls die Grundbuchabgaben und -gebühren zuungunsten 

der die Auskunft verweigernden Partei veranlagt. Das Grundbuchamt weist auf diese Folge (d.h. auf 

§ 23 Abs. 2 VRPG) bereits in seinem Ergänzungsschreiben hin. 

9.2.2 Tausch (§ 10 Abs. 3 GBAG)  

Gemäss § 10 Abs. 3 GBAG sind bei Tauschverträgen zur Abgabenerhebung die Werte sämtlicher 

(getauschten) Grundstücke zusammenzuzählen, wobei die Abgabe in der Höhe von 4 ‰ alsdann 

von der Gesamtsumme berechnet wird. Handelt es sich um wertlose Grundstücke oder kleine 

Grundstücksflächen bei Grenzbereinigungen so wird 2 mal die Minimalgebühr (d.h. 2 mal Fr. 100.–) 

pro Handänderung erhoben. 
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Unter dem Begriff "Werte sämtlicher Grundstücke" sind die Verkehrswerte der Grundstücke zu ver-

stehen (vgl. in diesem Zusammenhang die Botschaft des Regierungsrates vom 23.12.1998 zum Fi-

nanzpaket 98, Seite 6). 

Soweit sich im Tauschvertrag Angaben zu den Verkehrswerten finden, ist zur Abgabenerhebung 

grundsätzlich auf diese Werte abzustellen. Finden sich keine Angaben, haben die Parteien dem 

Grundbuchamt gestützt auf § 7 GBAG (Auskunftspflicht der Parteien) die effektiven Verkehrswerte 

der getauschten Grundstücke bekanntzugeben. Frühere Erwerbsverträge können dann beigezogen 

werden, wenn die darin verurkundeten Preise nach wie vor dem aktuellen Preisniveau entsprechen. 

Zu beachten ist im Weiteren, dass Steuerwert und Verkehrswert in der Regel unterschiedliche Grös-

sen darstellen: Zumeist liegt der Steuerwert unter dem Verkehrswert des Grundstücks und kann des-

halb nur ausnahmsweise als Verkehrswert Verwendung finden. 

9.2.3 Auflösung von Mit- oder Gesamteigentum (§§ 10 Abs. 3 und 11 GBAG)  

Die Auflösung von Miteigentum oder Gesamteigentum, auch durch Realteilung eines Grundstücks, 

unterliegt der Handänderungsabgabe (Grundbuchabgabe) nach den §§ 10 Abs. 3 und 11 GBAG. 

Die Grundbuchabgabe in der Höhe von 4 ‰ wird auf dem Verkehrswert des jeweils übernommenen 

Fremdanteils erhoben. Soweit sich im Aufhebungsvertrag Angaben zu den Verkehrswerten finden, 

ist zur Abgabenerhebung grundsätzlich auf diese Werte abzustellen. Finden sich keine Angaben, ha-

ben die Parteien dem Grundbuchamt gestützt auf § 7 GBAG (Auskunftspflicht der Parteien) die effek-

tiven Verkehrswerte der Grundstücke bekanntzugeben. Frühere Erwerbsverträge können dann bei-

gezogen werden, wenn die darin verurkundeten Preise nach wie vor dem aktuellen Preisniveau 

entsprechen. Es gilt das Verwaltungsgerichtsurteil vom 29.10.2015, wonach § 8 Abs. 2 GBAG auf 

die Berechnung der Abgabe gemäss § 11 GBAG nicht anwendbar ist. Entsprechend ist auf eine zwi-

schen den Parteien vereinbarte Gegenleistung, welche nicht dem Verkehrswert entspricht, nicht ab-

zustellen.  

Die Abgabepflicht erstreckt sich grundsätzlich auch auf die auf dem Grundstück befindlichen Bauten. 

Für den Fall, dass die übernommenen Bauten nachgewiesenermassen vom Erwerber von Anbeginn 

weg auf eigene Rechnung und im Hinblick auf die spätere Übernahme zu Alleineigentum erstellt wur-

den, ist auf der Baute keine Handänderungsabgabe zu erheben. Parteien, die sich bezüglich der 

Baute auf einen solchen Fall berufen, haben dem Grundbuchamt anlässlich der Grundbuchanmel-

dung das Vorliegen der fraglichen Voraussetzungen mitzuteilen und zu belegen (Ausfluss der Aus-

kunftspflicht nach § 7 GBAG). 

9.2.4 Umstrukturierungen (§ 4a GBGD)  

Der in § 4a Abs. 1 GBGD verankerte Grundstücksbegriff umfasst alle Grundstücksarten von Art. 655 

Abs. 2 und Art. 943 Abs. 1 ZGB sowie von § 51 Abs. 1 des aargauischen Steuergesetzes (SAR 

651.100). Die Gebühr von Fr. 250.– gilt damit auch für Grundstücke mit kleinerem Wert, wie z.B. Mit-

eigentumsanteile für Autoabstellplätze und dergleichen.   

Entscheidend ist, dass sich die Anwendung von § 4a GBGD - bezogen auf die gesamte Umstruktu-

rierung - stets günstiger auswirkt als die Anwendung des § 8 GBAG. Führt im Einzelfall bei einer Um-

strukturierung die Anwendung von § 4a GBGD gegenüber einer Anwendung des § 8 GBAG zu einer 

abgabenmässigen Schlechterstellung (dies kann z.B. dann der Fall sein, wenn im Rahmen der Um-

strukturierung ausschliesslich Grundstücke mit geringem Wert übertragen werden), so ist für die ge-

samte Umstrukturierung § 8 GBAG anzuwenden. Es kann somit bezüglich einer bestimmten Um-

strukturierung nur entweder einheitlich § 4a GBGD oder einheitlich § 8 GBAG angewendet werden. 

Eine gemischte Anwendung von § 4a GBGD und § 8 GBAG bei derselben Umstrukturierung (z.B. 

§ 4a GBGD für die werthaltigen Grundstücke, § 8 GBAG für die kleinen Grundstücke) ist ausge-

schlossen. 

https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dvi/dokumente/arp/grundbuch/entscheide/20151029-grundbuchabgaben-wert-gesamteigentumsanteile.pdf
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Wird eine Handänderung im Sinne von § 4a Abs. 2 lit. a GBGD geltend gemacht, ist dem Grund-

buchamt zusammen mit der Anmeldung ein entsprechender Antrag zu stellen. (vgl. Merkblatt "Erhe-

ben von Grundbuchgebühren bei Handänderungen im Zusammenhang mit steuerneutralen Umstruk-

turierungen [§ 4a Abs. 2 lit. a GBGD]", www.ag.ch/grundbuch → Praxishilfen → Merkblätter).  

Stellt das Grundbuchamt bei der Veranlagung eines Umstrukturierungsfalles ohne tiefergehende Re-

cherchen fest, dass die Anwendung von § 4a GBGD für die Parteien ganz offensichtlich zu einer 

deutlich höheren Grundbuchgebühr führt als die Anwendung von § 8 GBAG im gleichen Fall, wendet 

es von Amtes wegen auf die Umstrukturierung § 8 GBAG an. 

Die Aufzählung der Umstrukturierungstatbestände in § 4a Abs. 2 lit. a - c GBGD ist abschliessend. 

Die Anwendung einer der Tatbestände nach den § 4a Abs. 2 lit. a oder b schliesst die Anwendung 

des § 4a Abs. 2 lit. c aus. § 4a Abs. 2 lit. c kann somit nur zum Zuge kommen, wenn keiner der Tat-

bestände nach den Buchstaben a oder b vorliegt.  

Bei der Anwendung von § 4 Abs. 2 lit. c GBGD wird grundsätzlich eine 100-prozentige Beherrschung 

verlangt. Ein geringerer Prozentsatz genügt nicht. Zudem muss diese Beherrschung zwingend seit 

einem Jahr gegeben sein. Weder eine Verkürzung der Frist noch Ausnahmen von der Regelung sind 

vorgesehen. 

9.3 Selbständige und dauernde Rechte, Stockwerkeigentum, Parzellierungen 

9.3.1 Umwandlung von gewöhnlichem Miteigentum in Stockwerkeigentum (§§ 8, 16 Abs. 1 
und 20 GBAG)  

Werden den einzelnen Miteigentümern Stockwerkeinheiten exakt nach Massgabe ihrer bisherigen 

Quote am Gesamtgrundstück zugewiesen, so wird ihnen bloss ein bestimmter Miteigentumsanteil 

zur Sondernutzung zugewiesen (Art. 712a ZGB). Eine Umgestaltung der Eigentumsrechte findet an-

ders als bei der Realteilung solchenfalls nicht statt. Es können daher keine Handänderungsabgaben 

im Sinne des § 8 GBAG veranlagt werden. 

Diese Umwandlung löst auch keine Grundbuchabgaben nach § 16 GBAG aus. In § 16 GBAG sind 

die Tatbestände der Umwandlung gemeinschaftlichen Eigentums abschliessend beschrieben: Aus-

schliesslich für die Umwandlung von Gesamteigentum in Miteigentum und umgekehrt werden nach 

Massgabe des § 16 GBAG Abgaben erhoben. 

Einzig für die Anlage der Stockwerkeinheiten fallen bei der beschriebenen Umwandlung Grundbuch-

abgaben an, und zwar nach Massgabe des § 20 GBAG. Allfällig für die früheren Miteigentumsanteile 

bestehende separate Grundbuchblätter werden im Zuge der Umwandlung geschlossen. Für die 

Schliessung eines Blattes ist gestützt auf § 3 GBGD und in Analogie zu § 4 GBGD eine Gebühr von 

Fr. 40.– zu erheben. 

Sofern allerdings im Rahmen der Umwandlung Quoten von einem Miteigentümer auf einen anderen 

verschoben werden, ist für die verschobene Quote eine Handänderungsabgabe nach § 8 GBAG zu 

veranlagen. 

9.4 Grundpfandrechte 

9.4.1 Gleichzeitige Anmeldung der Pfandvermehrung und der Pfandsummenerhöhung (§ 24 
Abs. 2 GBAG)  

Mit dem Begriff "gleichzeitig" in § 24 Abs. 2 GBAG ist die gleichzeitige Anmeldung der Pfandver-

mehrung und der Pfandsummenerhöhung beim Grundbuchamt gemeint. Pfandvermehrung und 

Pfandsummenerhöhung betreffend dasselbe Grundstück können also in zwei verschiedenen Urkun-

https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dvi/dokumente/arp/grundbuch/praxishilfen/merkblaetter/merkblatt-umstrukturierung-stand1102012.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dvi/dokumente/arp/grundbuch/praxishilfen/merkblaetter/merkblatt-umstrukturierung-stand1102012.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dvi/dokumente/arp/grundbuch/praxishilfen/merkblaetter/merkblatt-umstrukturierung-stand1102012.pdf
https://www.ag.ch/de/verwaltung/dvi/grundbuch-vermessung/grundbuch/praxishilfen
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den abgefasst sein. Sofern die beiden Urkunden gleichzeitig dem Grundbuchamt zum grundbuchli-

chen Vollzug angemeldet werden, berechnet das Grundbuchamt die Grundbuchabgabe nach § 24 

Abs. 2 GBAG. Gleichzeitige Anmeldung heisst dabei gleichzeitiger Eingang der Urkunden beim 

Grundbuchamt, d.h. gleiche Uhrzeit. Eintreffen bloss am gleichen Tag genügt nicht. 

9.5 Anmerkungen, Vormerkungen, Dienstbarkeiten und Grundlasten 

9.5.1 Übertragung eines Kaufsrechtes (Vormerkung eines neuen Kaufsrechtsberechtigten, 
§ 27 GBAG und § 16 GBGD)  

Für die Übertragung eines Kaufsrechts, d.h. für die Vormerkung eines neuen Kaufrechtsberechtigten 

bei einem bereits im Grundbuch vorgemerkten Kaufsrecht, ist keine Abgabe nach § 27 GBAG (1 ‰ 

des Kaufpreises) zu erheben, sondern nur eine Gebühr für den grundbuchamtlichen Aufwand. Dies 

namentlich aus der Überlegung heraus, dass bei der Eintragung eines neuen Berechtigten das 

Kaufsrecht an und für sich nicht ändert: 

Es bleibt nach wie vor grundsätzlich dasselbe Kaufsrecht, das bereits im Grundbuch vorgemerkt 

wurde und behält auch den entsprechenden Rang bei. Lediglich die Person des Berechtigten wird 

beim bereits bestehenden Eintrag geändert. Eine nochmalige Erhebung einer Abgabe in der Höhe 

von 1 ‰ des Kaufpreises, die ja für die Eintragung des Kaufsrechtes an sich erhoben wird (vgl. den 

Wortlaut von § 27 GBAG: Für die Vormerkung eines Kaufsrechtes ...), erscheint nicht sachgerecht. 

Der Regelung in § 16 GBGD folgend, die "für andere Vormerkungen" eine Gebühr von Fr. 40.– vor-

sieht, ist für die Vormerkung eines neuen Kaufrechtsberechtigten bei einem bereits im Grundbuch 

vorgemerkten Kaufsrecht eine Gebühr von Fr. 40.–, zuzüglich die Auslagen des Grundbuchamtes, 

zu erheben. 

9.5.2  Verlängerung von Dienstbarkeiten und Vormerkungen 

Für die Verlängerung von Dienstbarkeiten und Vormerkungen ist dieselbe Abgabe/Gebühr zu erhe-

ben wie für die Errichtung. Dies in Analogie zum selbständigen und dauernden Baurecht 

(§ 18 GBAG) und anderen Vormerkungen (§ 16 GBGD), bei denen das Gesetz eine Verlängerung 

vorsieht und der gleiche Betrag verlangt wird, wie für die Errichtung. 

9.6 Anwendung des GBAG und des GBGD bei Baurechten 

Für die Anwendung bei Baurechten wird auf die tabellarische Übersicht in Anhang 11 verwiesen. 

9.7 Kanzleigebühren  

9.7.1 Spezielle Schreibgebühren/Einzahlungsgebühren und dergleichen 

Die im Grundbuchabgabengesetz vorgesehenen Abgaben (d.h. das darin enthaltene Entgelt) sowie 

die im Grundbuchgebührendekret und in der Kanzleigebührenverordnung vorgesehenen Gebühren 

sind grundsätzlich kostendeckend konzipiert. Sie umfassen bei einer bestimmten grundbuchlichen 

Verrichtung alle damit zusammenhängenden Teilarbeiten, so auch beispielsweise die Einschreibear-

beit und Fakturierungsarbeit. Spezielle Schreibgebühren, Fakturierungsgebühren und dergl., sind da-

her neben den ordentlichen Abgaben und Gebühren für die Verrichtung nicht einzuverlangen. Ausla-

gen des Grundbuchamtes im Zusammenhang mit einer Verrichtung (z.B. Briefporti, Gesprächstaxen 

Telefon, andere Auslagen gegenüber Dritten etc.) sind dagegen in jedem Falle zusätzlich in Rech-

nung zu stellen. Sie sind in der Rechnung ausdrücklich als "Auslagen" (und nicht als "Gebühren") zu 

deklarieren. 
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9.7.2 Bestätigung einer vollzogenen BVG-Anmerkung / einer vollzogenen Eintragung eines 
Gläubigers oder einer Gläubigerin eines Papier-Schuldbriefs oder einer Grundpfand-
verschreibung (§ 1 lit. a Kanzleigebührenverordnung) 

Für diese Bestätigungen ist, sofern sie beim Vollzug der Anmeldungen erfolgen, keine gesonderte 

Gebühr zu berechnen. Die Bestätigung gilt in diesen Fällen als in der Grundgebühr (Fr. 40.– pro be-

troffenes Grundstück) enthalten (dies namentlich aus der Überlegung heraus, dass diese Eintragun-

gen ohnehin bloss der Information dienen und eine zusätzliche Gebühr von Fr. 20.– für die Bestäti-

gung auch in einem gewissen Missverhältnis zur Grundgebühr von Fr. 40.– stünde). Bestätigungen 

für Gläubigereintragungen beim Registerschuldbrief sowie die Ausfertigung von weiteren Eintra-

gungsbestätigungen werden mit Fr. 20.– in Rechnung gestellt.  

9.7.3 Ergänzungsschreiben/Abweisungsverfügungen (§ 1 lit. g und h Kanzleigebührenver-
ordnung) 

Ergänzungsschreiben: 

Die Gebühr pro Ergänzungsschreiben beträgt – je nach Aufwand – zwischen Fr. 30.– und 200.–. Sie 

wird mit der Schlussrechnung des Geschäfts bezogen. 

Abweisungsverfügungen: 

Die Gebühr für eine Abweisungsverfügung ist in der Regel anlässlich der erneuten Anmeldung des 

Geschäfts in Rechnung zu stellen.  

Kann in Ausnahmefällen nicht mit einer erneuten Anmeldung des Geschäfts gerechnet werden (z.B. 

bei rechtlicher Unmöglichkeit des angemeldeten Vorhabens), ist für die Abweisungsverfügung eine 

separate Rechnung auszustellen und zusammen mit der Abweisungsverfügung zu verschicken. 

Für die Abweisung von verfrüht angemeldeten BVG-Anmerkungen oder von gerichtlichen Konkurs-

anzeigen, wenn dem Konkursiten keine Grundstücke im Bezirk gehören, sind grundsätzlich keine 

Gebühren zu erheben (vgl. Ziffer 6.1 vorne). 

Auslagen des Amtes (Briefporti, Gesprächstaxen Telefon etc.) sind immer zusätzlich zu den Abga-

ben und Gebühren, somit auch zusätzlich zur Gebühr für Ergänzungsschreiben und Abweisungsver-

fügungen, zu berechnen (vgl. § 1, 2. Satz, GBAG und § 2 GBGD). 

Zusätzliche Schreibgebühren, Rechnungsgebühren etc., dürfen dagegen nicht erhoben werden (vgl. 

Ziffer 9.7.1 vorne). 

9.7.4 Telefonische Auskünfte (§ 2 Abs. 2 Kanzleigebührenverordnung) 

Sie fallen, sofern sie der Kunde nicht nur einmalig, sondern mit einer gewissen Regelmässigkeit ver-

langt (Banken, Notariatsbüros etc.), unter die "anderen mündlichen Auskünfte" gemäss § 2 Abs. 2 

der Kanzleigebührenverordnung und sind nach Massgabe des Zeitaufwandes mit einer Gebühr ab 

Fr. 20.– (bis maximal Fr. 100.–) abzurechnen. Keine Rolle spielt dabei, auf wie viele Grundstücke 

sich die Auskunft bezieht. Nur der Zeitaufwand ist massgeblich. Umfassende telefonische Auskünfte 

werden nur dann erteilt, wenn es die zeitliche Beanspruchung durch das Tagesgeschäft erlaubt. 

Bei einer einmaligen Auskunft (z.B. gegenüber dem Grundeigentümer), die zudem nicht länger als 

eine Viertelstunde dauert, gilt § 2 Abs. 1 der Kanzleigebührenverordnung (Gebührenfreiheit). Wird 

eine Viertelstunde überschritten, ist in der Regel eine Gebühr zu verlangen. 

Vor der jeweiligen Auskunftserteilung ist der Kunde auf die Grundsätze des Gebührenbezugs hinzu-

weisen. 

Im Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass Grundeigentümerabfragen über das kantonale Geoportal 

(www.ag.ch/geoportal → Online Karten) getätigt werden können. 

https://www.ag.ch/app/agisviewer4/v1/agisviewer.html
https://www.ag.ch/de/dfr/geoportal/geoportal.jsp
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9.7.5 Vorprüfung von Rechtsgeschäften (§ 2 Abs. 3 Kanzleigebührenverordnung) 

Für das Grundbuchamt besteht keine Pflicht zur Vorprüfung von Rechtsgeschäften, da die Grund-

buchverordnung ein solches Vorprüfungsverfahren nicht kennt. Das Grundbuchamt kann jedoch auf 

Wunsch eines Kunden komplexe Rechtsgeschäfte punktuell (konkrete Bezeichnung der Fragestel-

lung sowie der zu prüfenden Punkte erforderlich) vorprüfen, sofern die Tagesgeschäfte eine zusätzli-

che zeitliche Beanspruchung durch die Vorprüfung erlauben. Standardgeschäfte oder komplette Ver-

träge werden hingegen grundsätzlich nicht geprüft. 

Wird ein Geschäft vom Grundbuchamt vorgeprüft, ist für den Zeitaufwand Rechnung zu stellen, wo-

bei nach Massgabe des § 2 Abs. 3 Kanzleigebührenverordnung abzurechnen ist (Gebühr zwischen 

Fr. 100.– und 300.–). Im Vorfeld ist jeweils über die anfallende Gebühr respektive den Gebührenrah-

men zu orientieren. 

10. Diverses 

 Keine Eintragung von Steuer- und Versicherungswerten im Grundbuch 

Steuer- und Versicherungswerte (vgl. Art. 20 Abs. 1 lit. f GBV) werden im Grundbuch nicht geführt. 

 Rangreihenfolge bei mehreren am gleichen Tag angemeldeten Eintragungen 

Die Reihenfolge mehrerer am gleichen Datum angemeldeter Eintragungen, welche verschiedene 

Ränge erhalten sollen, wird ausdrücklich durch eine Rangregelung im Grundbuch zum Ausdruck ge-

bracht (vgl. Art. 92 Abs. 2 GBV). Daraus folgt, dass zwei gleichzeitig angemeldete Eintragungen, 

welche dasselbe Grundstück betreffen, denselben Rang erhalten, wenn keine Rangregelung vorge-

nommen wird. 

Wollen die Parteien die Gleichrangigkeit vermeiden, haben sie die Rangreihenfolge durch Willens-

äusserung festzulegen und dem Grundbuchamt kundzutun. Dabei ist zu beachten, dass die Voll-

zugsreihenfolge gemäss Art. 47 Abs. 3 GBV keine Rangregelung gemäss Art. 92 Abs. 2 GBV bein-

haltet. Diese muss ausdrücklich als Rangregelung beantrag werden. Für die separate Rangregelung 

wird keine zusätzliche Gebühr erhoben.  

11. Aufhebung bestehender Weisungen 

Folgende Kreisschreiben, Weisungen und Richtlinien werden aufgehoben: 

• Weisung von 25.1.2016 betreffend Herausgabe von Belegen 

• Weisung vom 25.4.2017 betreffend Geschäftsverkehr zwischen amtlicher Vermessung und 

Grundbuch 

• Kreisschreiben vom 24.9.1963 betreffend Bestätigung des Eingangs der Grundpfandverträge 

zuhanden der Hypothekargläubiger 

• Weisung vom 7.8.2000 betreffend Dereliktion und Aneignung von Grundstücken (Aufhebung 

des Kreisschreibens vom 30. Juni 1976 an die Grundbuchämter betreffend Aneignung von 

Land und Ersitzung von Grundstücken) 

• Kreisschreiben vom 21.8.1995 betreffend Begründung und Eintragung von Dienstbarkeiten 

und Grundlasten unter Berücksichtigung öffentlicher Eigentumsbeschränkungen oder Leis-

tungspflichten 
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• Weisung vom 24.10.2013 betreffend Anforderungen an Dienstbarkeitspläne im Sinne von 

Art. 732 Abs. 2 ZGB 

• Mitteilung vom 5.11.1942; Bankinstitut als Verwalterin privater Grundpfandtitel erteilt Lö-

schungsbewilligungen 

• Kreisschreiben vom 26.11.1987 betreffend den Erwerb von Grundstücken durch Personen im 

Ausland 

• Kreisschreiben vom 12.10.1932 betreffend Entschädigung für die Enteignung; Auszahlungs-

verfahren 

• Kreisschreiben vom 20.11.1911 betreffend Weisungen und Wegleitungen zu den Vorschriften 

über den Liegenschaftsverkehr 

• Kreisscheiben vom 17.10.1985 betreffend Eintragung der Gebäude- und Grundstückschatzun-

gen im Grundbuch 

• Weisung Nr. 1 vom 19.8.2004 betreffend BVG-Anmerkungen 

• Weisung Nr. 2 vom 19.8.2004 betreffend Eintragung des Erbgangs (Art. 18 Abs. 2 lit. a GBV) 

• Weisung Nr. 3 vom 23.6.2005 betreffend Vormerkung von Kaufsrechten, "überschiessende" 

Vormerkungsdauer 

• Weisung Nr. 4 vom 30.9.2008 betreffend Art. 66 und 108 Abs. 1 lit. b GBV; Gläubigerregister; 

Namenschuldbrief; Gläubigerrechtslöschung; Teilweise Aufhebung Kreisschreiben und Praxis-

änderung; Weisung 

• Richtlinie Nr. 1 vom 15.1.2003 zur Anwendung des Grundbuchabgabengesetzes (GBAG) 

§§ 8, 18 und 29 sowie des Grundbuchgebührendekrets (GBGD) §§ 4 und 18 

• Richtlinie Nr. 2 vom 16.9.2003 zur Anwendung des Grundbuchabgabengesetzes (GBAG) § 24 

Abs. 2 

• Richtlinie Nr. 3 vom 16.9.2003 zur Anwendung des Grundbuchabgabengesetzes (GBAG) § 10 

Abs. 1 

• Richtlinie Nr. 4 vom 16.9.2003 zur Anwendung des Grundbuchabgabengesetzes (GBAG) § 22 

Abs. 1 und Abs. 2 Bst. a - e 

• Richtlinie Nr. 5 vom 16.9.2003 zur Anwendung des Grundbuchabgabengesetzes (GBAG) § 22 

(allgemein) und § 22 Abs. 1 

• Richtlinie Nr. 6 vom 16.9.2003 zur Anwendung des Grundbuchabgabengesetzes (GBAG) § 22 

Abs. 1 und Abs. 2 Bst. b 

• Richtlinie Nr. 7 vom 16.9.2003 zur Anwendung des Grundbuchabgabengesetzes (GBAG) 

§§ 8, 16 Abs. 1 und 20 

• Richtlinie Nr. 8 vom 4.12.2003 zur Anwendung des Grundbuchabgabengesetzes (GBAG) Ge-

sellschafterwechsel bei einer Kollektiv- und Kommanditgesellschaft §§ 1, 8 und 11 GBAG 

• Richtlinie Nr. 9 vom 19.8.2004 zur Anwendung der Kanzleigebührenverordnung (SAR 

725.131) 

• Richtlinie Nr. 10 vom 19.8.2004 zur Anwendung des Grundbuchabgabengesetzes (GBAG) 

§ 10 Abs. 3 (Tausch) 
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• Richtlinie Nr. 11 vom 19.8.2004 zur Anwendung des Grundbuchabgabengesetzes (GBAG) Re-

alteilung von Miteigentum oder Gesamteigentum 

• Richtlinie Nr. 12 vom 11.1.2005 zur Anfertigung von Arbeitskopien von Loseblättern für Ur-

kundspersonen durch die Grundbuchämter; Versand per Brief, Fax oder E-Mail (als pdf-file) 

§ 2 Abs. 2 und § 1 Bst. d der Kanzleigebührenverordnung (SAR 725.131) 

• Richtlinie Nr. 13 vom 11.1.2005 zur Anwendung des Grundbuchgebührendekretes (GBGD) § 3 

GBGD, Blattanlage (z.B. für Miteigentumsanteile) 

• Richtlinie Nr. 14 vom 23.6.2005 zur Anwendung des Grundbuchabgabengesetzes (GBAG) 

und des Grundbuchgebührendekretes (GBGD) Übertragung eines Kaufsrechts (Vormerkung 

eines neuen Kaufrechtsberechtigten), § 27 GBAG und § 16 GBGD 

• Richtlinie Nr. 15 vom 1.12.2010 zur Anwendung des Grundbuchabgabengesetzes (GBAG) § 3 

sowie des Gebührendekretes (GBGD) § 2 

• Richtlinie Nr. 16 vom 17.6.2005 zur Anwendung des Grundbuchabgabengesetzes (GBAG) 

und des Gebührendekretes (GBGD) betreffend Gemeindefusionen; Grundbuch- und Vermes-

sungskosten 

 

 

Aarau, 15. März 2024   
 
 
 
DEPARTEMENT VOLKSWIRTSCHAFT UND INNERES 
Abteilung Register und Personenstand 
 
 
 
 
 
Marco Hunziker Daniella Richner   Simone Stirnimann 
Abteilungsleiter Stv. Leiterin Rechtsdienst  Kantonsgeometerin  
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• Anhang 1: Muster Mahnschreiben 

• Anhang 2: Muster Annullierungsverfügung bezüglich Mutationsurkunden 

• Anhang 3: Plan gemäss Ziffer 3.1.1.a) (Katasterplankopie) 

• Anhang 4: Plan gemäss Ziffer 3.1.1.a) (Orientierungskopie) 

• Anhang 5: Plan gemäss Ziffer 3.1.1.c) 

• Anhang 6: Plan gemäss Ziffer 3.1.2.b) cc 

• Anhang 7: Plan gemäss Ziffer 3.1.2.b) dd 

• Anhang 8: Muster für eine Feststellungsurkunde (vgl. Ziffer 8.1) 

• Anhang 9: Erklärung des Verwaltungsrates, dass keine Änderungen eingetreten sind 

 (Formular A, vgl. Ziffer 8.1) 

• Anhang 10: Erklärung des Verwaltungsrates, dass die vorgelegten Dokumente den Tatsa-

 chen entsprechen (Formular B, vgl. Ziffer 8.1) 

• Anhang 11: Tabellarische Aufstellung zu Ziffer 9.6 (Anwendung des GBAG und GBGD bei 

 Baurechten) 

 
 



  
  

Amtliche Vermessung 

Nachführungskreis ZZ 

Gemeinde XX 

  

XX YY 
Nachführungsgeometer Kreis ZZ 
Adresse 
 
Telefon XXXXXXX 
Fax XXXXXXX 
E-Mail XXXXXXX 
 
U/Zeichen 
I/Zeichen 
 

 

A-Post Plus 
 
Empfänger: 
Auftraggeber der Mutationsurkunde 

Ort, Datum 

Mutationsurkunde Nr. .......... der Gemeinde ..........; Mahnung 

Sehr geehrte .......... 
 
Am .......... wurde Ihnen die obgenannte Mutationsurkunde (Mutationstabelle und Mutationsplan) 
zugestellt. Diese Mutationsurkunde wurde bis heute noch nicht zum grundbuchlichen Vollzug 
angemeldet. 
 
Längere Zeit ausstehende Mutationsurkunden erschweren den Grundstückverkehr wesentlich und 
verunmöglichen diesen teilweise gänzlich. Deshalb wird die Annullierung der bezeichneten 
Mutationsurkunde in Erwägung gezogen. 
 
Wir eröffnen Ihnen deshalb gemäss § 42 Abs. 1 lit. d der Verordnung über die Geoinformation im 
Kanton Aargau (Kantonale Geoinformationsverordnung, KGeoIV)1 vom 16. November 2011 und der 
Weisung der Abteilung Register und Personenstand vom 1. April 2021 betreffend die Grundbuch-
führung sowie den Geschäftsverkehr zwischen amtlicher Vermessung und Grundbuch folgendes: 
 
1. Es wird Ihnen eine Nachfrist bis .......... (genaues Datum, min. 30 Tage) gesetzt. 

Bis zu diesem Datum ist die Mutationsurkunde zum grundbuchlichen Vollzug anzumelden. 
 
2. Ein allfälliges schriftliches Gesuch um Erstreckung der Nachfrist gemäss Ziffer 1 ist mit Antrag und 

Begründung innert der gleichen Frist einzureichen. 
 
3. Bei unbenutztem Ablauf der Frist wird die ausstehende Mutationsurkunde annulliert, in den Plänen 

der dem Grundbucheintrag entsprechende Zustand wieder eingetragen und die Vermarkung 
entsprechend rekonstruiert. Die Kosten für die Annullierung der Mutationsurkunde und die 
Rekonstruktion sind vom Auftraggeber der Mutationsurkunde zu tragen. 

 
 
Freundliche Grüsse 
 
Der Nachführungsgeometer 
 
 
 
 
Kopie an: 
- Urkundsperson .......... 
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Anhang 1: Muster Mahnschreiben



  
  

Amtliche Vermessung 

Nachführungskreis ZZ 

Gemeinde XX 

  

XX YY 
Nachführungsgeometer Kreis ZZ 
Adresse 
 
Telefon XXXXXXX 
Fax XXXXXXX 
E-Mail XXXXXXX 
 
U/Zeichen 
I/Zeichen 
 

 

Einschreiben mit Rückschein 
 
Empfänger: 
Auftraggeber der Mutationsurkunde 

Ort, Datum 

Mutationsurkunde Nr. .......... der Gemeinde ..........; Annullierung 

Sehr geehrte .......... 
 
Trotz Mahnung vom .......... wurde die obgenannte Mutationsurkunde (Mutationstabelle und 
Mutationsplan) bis heute nicht zum grundbuchlichen Vollzug angemeldet. 
 
Gestützt auf § 42 Abs. 1 lit. d der Verordnung über die Geoinformation im Kanton Aargau (Kantonale 
Geoinformationsverordnung, KGeoIV)1 vom 16. November 2011 und der Weisung der Abteilung 
Register und Personenstand vom 1. April 2021 betreffend die Grundbuchführung sowie den 
Geschäftsverkehr zwischen amtlicher Vermessung und Grundbuch wird 
 
 

verfügt: 
 
 
1. Die Mutationsurkunde Nr. .......... der Gemeinde .......... wird annulliert. In den Plänen des 

Nachführungsgeometers wird der dem Grundbucheintrag entsprechende Zustand wieder 
eingetragen und die Vermarkung entsprechend rekonstruiert. 

 
2. Die Kosten für die Löschung und die Rekonstruktion gehen zu Lasten von .......... 
 
 
Der Nachführungsgeometer 
 
 
 
 
Kopie 
- Urkundsperson .......... 
- Grundbuchamt .......... 
 
 
Mitteilung nach Rechtskraft 
- Urkundsperson .......... 
- Grundbuchamt .......... 
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Anhang 2: Muster Annullierungsverfügung bezüglich Mutationsurkunden



- 2 - 

 

 

 
Rechtsmittelbelehrung: 
 
1. Gegen diesen Entscheid kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 30 Tagen seit Zustellung 

beim Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau, Abteilung Register und Per-
sonenstand, Rechtsdienst, Bahnhofplatz 3c, 5001 Aarau, Beschwerde geführt werden. 
 

2. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten, d.h., es ist 
 a) anzugeben, wie das Departement Volkswirtschaft und Inneres entscheiden soll, und 
 b) darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird. 
 
3. Auf eine Beschwerde, welche den Anforderungen gemäss den Ziffern 1 oder 2 nicht entspricht, 

wird nicht eingetreten. 
 
4. Der angefochtene Entscheid ist anzugeben, allfällige Beweismittel sind zu bezeichnen und soweit 

möglich beizulegen. Die Beschwerdeschrift ist zu unterzeichnen. 
 
5. Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, d.h., die unterliegende Partei hat 

in der Regel die Verfahrenskosten sowie gegebenenfalls die gegnerischen Anwaltskosten zu be-
zahlen. 



•• KatasterplankopieAarau Beilage 1 •±r 	 Legende: www.cadastre.ch/legende 
Datenqualität: Standard AV931:500 KANTON AARGAU Datum: 22. April 2014Ä 


Plannummer: 112 	 Nachführungsgeometer
Kreis AarauNParzellennummer: 172 

O 

155 147 

L 

169 

LA 

LA 

Q> 
LA 
LA 

168 TO 

170 

3833 
M-

171 

Parzellen mit unterstrichenen Nummern sind aneiner Mutation beteiligt und im Grundbuchnoch nicht rechtskräftig eingetragen. 

Achtung! Schutz der Vermessungsfixpunkte: Gefährdungen solcherPunkte (Signaturen^,®, ®,@, ®) sind umgehend zu melden (Tel. 062 200 28 28). 


Anhang 3: Plan gemäss Ziffer 3.1.1.a) (Katasterplankopie)

www.cadastre.ch/legende


OrientierungskopieAarau Beilage 2 Abgabestelle: Legende: www.cadastre.ch/legende

1:500 	 Datenqualität: Standard AV93 
Nachführungsgeometer Datum: 22. April 2014 
Kreis Aarau 

Parzellen mit unterstrichenen Nummern sindan einer Mutation beteiligt und im Grundbuch noch nicht rechtskräftig eingetragen. 

Achtung! Schutz der Vermessungsfixpunkte: Gefährdungen solcher Punkte (Signaturen^,®,©,©,©) sind umgehend zu melden (Tel. 062 200 28 28). 


Anhang 4: Plan gemäss Ziffer 3.1.1.a) (Orientierungskopie)

www.cadastre.ch/legende


Die gedruckter^Datefy^bejy^jnformativen Charakter,̂ sk^rrnffl^eine^tfitlichen^Ansprüche ]rQentR^c|j»f^rtgeitendgemacht v 
Bitte beachten 3i,e aucft^Ausführungen zum Kartendier^rva_avaWn'unter i3ttp:7/w^Wra^lVg^jöÖt?onlinekarten/dienstdo
Daten des Kantors AacgSu, Quelle'fler Landeskarterj>^Cindesamtfür i^i^esfQpogratfe (5704£DJSJÖ6) 

Anhang 5: Plan gemäss Ziffer 3.1.1.c)



Anhang 6: Plan gemäss Ziffer 3.1.2.b) cc



Ingenieurbüro Muster AGAarau Beilage 55000 Aarau 4 
Dienstbarkaitsplan 1:250 N 
Verteilkabine Asylstrasse Datum: 11. Juni 20K 

Anhang 7: Plan gemäss Ziffer 3.1.2.b) dd



Anhang 7: Gesamtansicht



Anhang 8: Muster einer Feststellungsurkunde

Die unterzeichnete Urkundsperson . . .

auf Ersuchen der . . .  AG, mit Sitz in . . .

b e s t ä t i g t ,

dass sie die folgenden Dokumente der ersuchenden Gesellschaft eingesehen und

kontrolliert hat:

- Handelsregisterauszug vom . . .

- unterzeichnete Erklärung (Formular B) des Verwaltungsrates vom . . .

- Bilanz und Erfolgsrechnung vom . . .

- Aktienbuch oder Aktionärsverzeichnis

- Statuten vom . . .

- Gründungsurkunde vom . . .

- Urkunde über die Kapitalerhöhung vom . . .

- Bericht der Kontrollstelle zu Bilanz und Erfolgsrechnung vom . . .

- Protokoll der Generalversammlung inkl. Präsenzliste vom . . .

- Steuererklärung inkl. Wertschriftenverzeichnis des Hauptaktionärs XY vom . . .

- Verzeichnis der Darlehensgeber mit Angabe der Kredithöhe, Staatsangehörigkeit,

Heimatort oder Aufenthaltsbewilligung, Wohnort des Kreditgebers

- Verzeichnis der Bankkredite und der dafür geleisteten Sicherheiten

- Vorprojektstudie und Finanzierungsplan vom . . .

- Bankbestätigung über . . . hinterlegte Inhaberaktien von . . .

- . . .



Gestützt darauf und im Hinblick auf die Eintragung des folgenden Vertrages im Grundbuch:

- Kaufvertrag vom . . . zwischen . . .

werden die folgenden Tatsachen bescheinigt:

1. Von . . . Namen(Inhaber)aktien der X AG à Fr. . . . sind . . . im Eigentum von
Schweizer Bürgern . . .

. . . im Eigentum von Ausländern mit Niederlassungsbewilligung

. . . im Eigentum von bewilligungspflichtigen Ausländern

2. Es bestehen keine Aktionärsdarlehen von bewilligungspflichtigen Ausländern.

Es bestehen Aktionärsdarlehen von bewilligungspflichtigen Ausländern im Be-

trage von Fr. . . .

3. Allfällige der X AG von Personen im Ausland gewährte Darlehen sind kleiner als

das Eigenkapital.

4. Die Gesellschaft ist aufgrund der üblichen Bankkredite und/oder der
ausgewiesenen Eigenmittel in der Lage, die nötigen Mittel für den
Grundstückerwerb

und die vorgesehene Ueberbauung aufzubringen.

5. . . .

Beurkundet im Büro der Urkundsperson am . . .

Die Urkundsperson:



Anhang 9: Formular A

Formular A
E r k l ä r u n g

Im Hinblick auf das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch

Personen im Ausland vom 16. Dezember 1983 (BewG) erklären die

Unterzeichneten bezüglich der nachgenannten

Aktiengesellschaft, Genossenschaft, GmbH, Kommanditaktiengesellschaft,
Kommanditgesellschaft, Kollektivgesellschaft (nichtzutreffendes streichen)

(Firma, Sitz)
folgendes:

1. Vor weniger als einem Jahr wurde in der beigelegten rechtskräftigen

Verfügung festgestellt, dass ein Grundstückerwerb nicht der Bewilligungspflicht

gemäss dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch

Personen im Ausland unterliegt.

2. Die damaligen Verhältnisse bezüglich der Gesellschafter und der Kredite von

Ausländern haben sich seither nicht verändert.

3. Personen im Ausland im Sinne des BewG sind weder an der Gesellschaft noch am

konkreten Rechtsgeschäft finanziell beteiligt.

Diese Erklärung wurde in Kenntnis der Straffolgen bei unrichtigen Angaben und bei

Umgehung der Bewilligungspflicht (Freiheitsstrafe, Geldstrafe oder Busse gemäss

Art. 28/29 BewG) abgegeben.

Ort und Datum: Unterschrift(en):



Anhang 10: Formular B

Formular B
E r k l ä r u n g

Im Hinblick auf das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch

Personen im Ausland vom 16. Dezember 1983 (BewG) erklären die

Unterzeichneten bezüglich der nachgenannten

Aktiengesellschaft, Genossenschaft, GmbH, Kommanditaktiengesellschaft,
Kommanditgesellschaft, Kollektivgesellschaft (nichtzutreffendes streichen)

(Firma, Sitz)
folgendes:

1. Alle der Urkundsperson für die Feststellungsurkunde vorgelegten Dokumente

sind echt und entsprechen den tatsächlichen Verhältnissen.

2. Es ist uns/mir kein Umstand bekannt, der darauf schliessen lässt, dass ein

Aktionär/Gesellschafter/Genossenschafter seine Rechte ganz oder teilweise

für Dritte ausübt.

3. Keine bewilligungspflichtige Person übt auf die Gesellschaft einen

beherrschenden Einfluss aus.

4.  Der Landerwerb und/oder die geplanten Bauprojekte werden nicht durch

bewilligungspflichtige Personen finanziert.

Diese Erklärung wurde in Kenntnis der Straffolgen bei unrichtigen Angaben und bei

Umgehung der Bewilligungspflicht (Freiheitsstrafe, Geldstrafe oder Bussegemäss

Art. 28/29 BewG) abgegeben.

Ort und Datum: Unterschrift(en):



Anhang 11: Tabellarische Aufstellung zu Ziffer 8.6 

Tabellarische Übersicht betreffend Anwendung des GBAG und des GBGD bei Baurechten 

 

 

Bei der Anwendung des Grundbuchabgabengesetzes und des Grundbuchgebührendekretes bei 

Baurechten ist Folgendes zu beachten: 

      

Anzuwendende 

§§ GBAG/GBGD 

Bemerkungen 

 

Errichtung: 

 

1. Eintragung eines nicht selbständigen bzw. nicht 

dauernden Baurechts, ohne Übergang von 

bestehenden Bauten 

§ 29 GBAG siehe Fussnote 1) 

2. wie 1., jedoch mit Übergang von bestehenden 

Bauten 

 

§ 29 GBAG + 

§ 8 GBAG 

(für Baute) 

siehe Fussnote 2) 

3. Eintragung eines selbständigen und dauernden 

Baurechts (ohne eigenes Grundbuchblatt), ohne 

Übergang von bestehenden Bauten 

§ 29 GBAG siehe Fussnote 3)  

4. wie 3., jedoch mit Übergang von bestehenden 

Bauten 

 

§ 29 GBAG + 

§ 8 GBAG 

(für Baute) 

siehe Fussnoten 2) und 3) 

5. Eintragung eines selbständigen und dauernden 

Baurechts (mit Aufnahme als eigenes 

Grundstück), ohne Übergang von bestehenden 

Bauten 

§ 18 GBAG siehe Fussnote 4) 

6. wie 5., jedoch mit Übergang von bestehenden 

Bauten 

 

§ 18 GBAG + 

§ 8 GBAG 

(für Baute) 

siehe Fussnoten 2) und 4) 

 

Übertragung: 

 

7. Übertragung eines nicht dauernden Baurechts 

(Eintragung eines neuen Berechtigten), ohne 

bestehende Bauten 

§ 29 GBAG siehe Fussnote 1) 

8. wie 7., jedoch mit bestehenden Bauten 

 

 

§ 29 GBAG+ 

§ 8 GBAG 

(für Baute) 

siehe Fussnote 2) 

9. Übertragung eines nicht als Grundstück 

aufgenommenen selbständigen und dauernden 

Baurechts (Eintragung eines neuen Berechtigten), 

ohne bestehende Bauten 

§ 29 GBAG siehe Fussnote 3) 

10. wie 9., jedoch mit bestehenden Bauten 

 

 

§ 29 GBAG+ 

§ 8 GBAG 

(für Baute) 

siehe Fussnoten 2) und 3) 

11. Übertragung eines als Grundstück 

aufgenommenen selbständigen und dauernden 

Baurechts, ohne bestehende Bauten 

§ 8 GBAG siehe Fussnote 5)  

12. wie 11., jedoch mit bestehenden Bauten 

 

§ 8 GBAG siehe Fussnote 6) 



       

Löschung:  
 
13. Löschung eines nicht selbständigen bzw. nicht 

dauernden Baurechts infolge Zeitablaufs, ohne 

bestehende Bauten 

§ 18 GBGD siehe Fussnote 7) 

14. wie 13., jedoch mit bestehenden Bauten 

 

 

§ 18 GBGD + 

§ 8 GBAG 

(für Baute) 

siehe Fussnote 8) 

15. Löschung eines nicht als Grundstück aufgenom-

menen selbständigen und dauernden Baurechts 

infolge Zeitablaufs, ohne bestehende Bauten  

§ 18 GBGD siehe Fussnote 7) 

 

16. wie 15., jedoch mit bestehenden Bauten 

 

 

§ 18 GBGD + 

§ 8 GBAG 

(für Baute) 

siehe Fussnote 8) 

17. Löschung eines als Grundstück aufgenommenen 

selbständigen und dauernden Baurechts infolge 

Zeitablaufs, ohne bestehende Bauten 

§ 4 GBGD  

(+ § 18 GBGD) 

siehe Fussnote 9) 

18. wie 17., jedoch mit bestehenden Bauten 

 

 

 

§ 4 GBGD + 

§§ 8 und 24 GBAG 

(für Baute)  

(+ § 18 GBGD) 

siehe Fussnoten 8) und 9) 

19. Löschung eines nicht selbständigen bzw. nicht 

dauernden Baurechts vor Zeitablauf (z.B. infolge 

rechtsgeschäftlicher Aufhebung), ohne bestehende 

Bauten 

§ 18 GBGD siehe Fussnote 7) 

20. wie 19., jedoch mit bestehenden Bauten 

 

 

§ 18 GBGD + 

§ 8 GBAG 

(für Baute) 

siehe Fussnote 8) 

21. Löschung eines nicht als Grundstück 

aufgenommenen selbständigen und dauernden 

Baurechts vor Zeitablauf (z.B. infolge 

rechtsgeschäftlicher Aufhebung), ohne bestehende 

Bauten  

§ 18 GBGD siehe Fussnote 7) 

22. wie 21., jedoch mit bestehenden Bauten 

 

 

§ 18 GBGD + 

§ 8 GBAG 

(für Baute) 

siehe Fussnote 8) 

23. Löschung eines als Grundstück aufgenommenen 

selbständigen und dauernden Baurechts vor 

Zeitablauf (z.B. infolge rechtsgeschäftlicher 

Aufhebung), ohne bestehende Bauten 

§ 4 GBGD  

(+ § 18 GBGD) 

siehe Fussnote 9) 

24. wie 23., jedoch mit bestehenden Bauten 

 

 

 

§ 4 GBGD + 

§§ 8 und 24 GBAG 

(für Baute)  

(+ § 18 GBGD) 

siehe Fussnoten 8) und 9) 

 

Verlängerung (siehe Fussnote 10): 

 

25. Verlängerung einer Baurechtsdienstbarkeit (nicht 

selbständiges bzw. nicht dauerndes Baurecht, mit 

oder ohne bestehende Bauten) 

§ 29 GBAG siehe Fussnote 11) 

26. Verlängerung eines nicht als Grundstück 

aufgenommenen selbständigen und dauernden 

Baurechts (mit oder ohne bestehende Bauten) 

§ 29 GBAG siehe Fussnote 11) 



27. Verlängerung eines als Grundstück 

aufgenommenen selbständigen und dauernden 

Baurechts (mit oder ohne bestehende Bauten) 

§ 18 GBAG siehe Fussnote 12) 

28. Wie 27., jedoch ist das ursprüngliche Baurecht 

infolge Zeitablauf untergegangen. Das bisherige 

aber abgelaufene, selbständige und dauernde 

Baurecht wird durch Neubegründung wieder im 

Grundbuch eingetragen. 

§ 18 GBAG Siehe Fussnote 13) 

 

Pro memoria: 

 

Die Veranlagung von Baurechten bei Unternehmensumstrukturierungen wird im Rahmen der vorliegenden 

Zusammenstellung nicht behandelt. 
 

Fussnoten:  

1) Wenn im Vertrag keine Angaben zum Wert gemacht werden, soll das Baurecht nicht bewertet werden, sondern 

es ist gemäss den Richtlinien des Grundbuchinspektorates von 1982 die Minimalabgabe von 

Fr. 50.– zu erheben (was einem Wert des Baurechts von Fr. 50'000.– entspricht). 

 

2) Wird bei der Einräumung des Baurechts gleichzeitig auch noch eine bestehende Baute übertragen, wird auf 

die vereinbarte Entschädigung für die Baute eine Handänderungsabgabe von 4 ‰ nach § 8 GBAG bezogen, 

mindestens jedoch Fr. 100.–. Wird keine Entschädigung abgemacht und handelt es sich um eine Kleinbaute 

(z.B. Bienenhaus, Rebhaus oder dergl., soweit keine Fahrnisbaute) wird die Minimalabgabe von Fr. 100.– für 

die Baute erhoben (was umgerechnet einem Wert der Baute von Fr. 20'000.– entsprechen würde). Im Falle 

von bedeutenderen Bauten dürfte davon auszugehen sein, dass für diese im Vertrag eine Entschädigung 

vereinbart wird. Notfalls (d.h. bei bedeutsamen Bauten, wenn auch eine namhaftere Abgabe zu erwarten ist) 

ist auf den Steuerwert (sofern vorhanden) abzustellen oder es ist eine Verkehrswertschätzung gemäss § 8 

Abs. 2 GBAG einzuverlangen. 

Eine Handänderungsabgabe auf die bei der Baurechtseinräumung mitübertragene Baute wurde vom 

Bundesgericht in einem Beschwerdefall gutgeheissen: Siehe BGE 85 I 276 ff.  

 

Folgender Fall eines Gebäudeübergangs ist allerdings abgabenmässig speziell zu behandeln: Wurden die 

Gebäude vom Baurechtsnehmer vor der Einräumung des Baurechts aus eigenen Mitteln erstellt und bestand 

mit dem Grundeigentümer eine Vereinbarung über die nachträgliche Einräumung eines diesbezüglichen 

Baurechts, so wird der Wert der vom Baurechtsnehmer erstellten Gebäude nicht in die Abgabenberechnung 

miteinbezogen (vgl. diesbezüglich den BGE 53 I 187, ZBGR 9, S. 179 ff., sowie einen unveröffentlichten 

Bundesgerichtsentscheid vom 4.7.1977 i.S. X. gegen Gemeinde N., Kanton Zürich). 

 

3) Der Ausdruck "Aufnahme" in § 18 GBAG bedeutet "Anlegen eines eigenen Grundbuchblattes", analog dem 

Begriff "Aufnahme" in § 20 GBAG (Stockwerkeigentum). Da im vorliegenden Fall kein eigenes Grundbuchblatt 

angelegt wird, lässt sich § 18 GBAG hier nicht anwenden; § 29 GBAG kommt deshalb zum Zuge. RIEMER 

vertritt zwar in seiner Dissertation "Das Baurecht (Baurechtsdienstbarkeit) des Zivilgesetzbuches und seine 

Behandlung im Steuerrecht" auf Seite 183 die Meinung, dass nicht aufgenommene selbständige und dauernde 

Baurechte steuermässig den aufgenommenen gleichzusetzen sind. Der Wortlaut von § 18 GBAG, 

insbesondere von dessen Absatz 2, schliesst aber eine solche Praxis für den Kanton Aargau aus. Wie der § 18 

Abs. 1 und 2 GBAG auszulegen ist, kann auch einem Entscheid des Departement des Innern (Nr. 20332/44.2 

vom 8.12.1975) entnommen werden (der Entscheid ist zwar noch unter dem alten Grundbuchtarif vom 

15.12.1970 ergangen, gilt aber von der Sache her auch für das GBAG vom 7.5.1980). 

 

4) Die Blattanlage ist in der Abgabe von § 18 GBAG enthalten. 

 



5) Es ist die normale Handänderungsabgabe von § 8 GBAG (4 ‰ vom Übernahmepreis) zu erheben, da das 

grundbuchlich verselbständigte Baurecht als Grundstück zu qualifizieren ist (siehe Art. 655 Abs. 2 Ziff. 2 ZGB). 

Eine solche Übertragung (mit gleicher abgabenmässiger Behandlung) liegt auch vor bei einer Übertragung des 

Baurechtsgrundstücks auf den Grundeigentümer, und zwar sowohl bei der rechtsgeschäftlichen Übertragung 

sowie der Geltendmachung des gesetzlichen (Art. 682 Abs. 2 ZGB) oder eines vereinbarten Vorkaufsrechts 

wie auch bezüglich des vorzeitigen Heimfalls (Art. 779f ZGB). 

Die notwendig werdende Anpassung des Dienstbarkeitseintrages beim belasteten Grundstück erfolgt in 

Anlehnung an den § 18 Abs. 2 GBAG abgaben- und gebührenfrei.   

 

6) Die Bauten gehören zum Baurechtsgrundstück (sofern für sie kein Unterbaurecht besteht). Im Übernahmepreis 

für das Baurechtsgrundstück werden deshalb die Bauten regelmässig miteingeschlossen sein. 

 

7) Die Löschung der blossen Baurechtsdienstbarkeit ist gemäss ausdrücklicher Vorschrift von § 18 des 

Grundbuchgebührendekretes (GBGD) gebührenfrei. 

 

8) Durch die Löschung der Baurechtsdienstbarkeit werden die Bauten kraft des Akzessionsprinzips wieder zu 

Bestandteilen des (ehemals belasteten) Grundstücks. Bezüglich der Bauten findet somit ein 

Eigentumsübergang statt. Dieser ist nach § 8 GBAG abzurechnen (der Begriff "Grundstücke" in § 8 GBAG 

umfasst auch die Bauwerke als Bestandteile von Grundstücken). Als Übernahmepreis gilt die bezahlte 

Heimfallsentschädigung. Wurde keine Heimfallsentschädigung bezahlt, ist bei Kleinbauten (siehe Fussnote 2) 

die Minimalabgabe von Fr. 100.– gemäss § 8 Abs. 1 GBAG zu veranlagen. Bei anderen, das heisst 

bedeutsameren Bauten, dürfte regelmässig eine Heimfallsentschädigung abgemacht sein. Sollte eine solche 

wider Erwartens fehlen, ist auf den Steuerwert der Baute (sofern vorhanden) resp. auf den aktuellen 

Verkehrswert der Baute abzustellen. 

Durch den Heimfall der Bauten kommt es zu einer Vergrösserung der Pfandhaft. § 24 GBAG sieht in seinem 

Wortlaut eine Pfandvermehrung durch hinzukommende Gebäude vor. Eine durch einen grundbuchlichen 

Vorgang hervorgerufene Aufhebung eines selbständigen und dauernden Baurechts löst für die heimfallenden 

Gebäude eine Pfandvermehrungsabgabe nach § 24 Abs. 1 GBAG aus. 

 

9) Für die Schliessung des Grundbuchblattes sind gemäss § 4 GBGD Fr. 40.– zu verrechnen. Die Löschung der 

Dienstbarkeit (beim belasteten Grundstück) erfolgt gemäss § 18 GBGD gebührenfrei. 

 

10) Zu beachten ist Folgendes: Verlängert werden kann nur, was noch nicht abgelaufen ist. Eine Verlängerung 

muss daher lückenlos an die bisherige Baurechtsdauer anschliessen und vor deren Ablauf beim 

Grundbuchamt angemeldet werden. Wenn ein Baurecht infolge Zeitablauf untergegangen ist, kann es nicht 

mehr verlängert, sondern nur noch neu begründet werden (Ausnahme: Siehe Fussnote 13). 

 

11) Die Verlängerung wirkt sich hinsichtlich der Dienstbarkeit abgabenmässig aus wie eine Neubegründung: Es 

kommt § 29 GBAG zum Zuge. Allfällig im Baurecht erstellte Bauten wechseln dagegen bei der Verlängerung 

nicht die Hand. Für die Bauten wird daher anlässlich einer Verlängerung keine Abgabe erhoben (anders bei 

der Neubegründung: Siehe Fussnote 2 oben). 

 

12) Die Verlängerung ist ausdrücklich im Wortlaut von § 18 Abs. 1 GBAG vorgesehen. Bezüglich der im Baurecht 

erstellten Bauten gilt das in Fussnote 11 Gesagte (keine Abgabe).  

 

13) Ist ein Baurecht infolge Zeitablauf untergegangen und wird dasselbe Baurecht neu begründet so ist nach § 18 

GBAG abzurechnen. Dabei müssen folgende Voraussetzungen kumulativ gegeben sein:  

1. Identische Vertragsparteien bei Neubegründung wie im Zeitpunkt des ordentlichen Heimfalls des 

ursprünglichen Baurechts. 



2. Das neue Baurecht wird innert einer Frist von 3 Jahren seit Ablauf des ursprünglichen Baurechts wieder 

neu begründet (Grundbucheintrag). Bei einer längeren Zeitdauer müssen spezielle Gründe vorliegen. 

3. Aus den Unterlagen muss klar hervorgehen, dass eine Verlängerung der Baurechtsdauer durch die 

Parteien bereits vor dem ordentlichen Heimfall beabsichtigt war. Die beabsichtigte Verlängerung kann z.B. 

durch obligatorische Bestimmungen im ursprünglichen Baurechtsvertrag oder andere, zweckdienliche 

Dokumente nachgewiesen werden.  

4. Im Grundbuch erfolgte keine durch die Parteien beantragte Löschung des ursprünglichen Baurechts.  

5. Es darf keine Heimfallentschädigung bezahlt worden sein, was durch die Parteien schriftlich zu bestätigen 

ist.  

 

Grundsätzlich gehen mit Untergang des Baurechts sämtliche Einträge (Dienstbarkeiten, Pfandrechte, 

Vormerkungen …) unter. Sämtliche untergegangenen Einträge müssen wieder neubegründet werden. Für 

diese Neubegründungen fallen die normalen Grundbuchabgaben an.  


